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1 Einleitung

Die GASCADE Gastransport GmbH (im Folgenden: GASCADE) plant den Bau und Betrieb
der Europaischen Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) von Lubmin bei Greifswald durch die Bun-
deslander Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen bis an die deutsch-tschechi-
sche Staatsgrenze. Die geplante Erdgasfernleitung hat eine Gesamtlange von ca. 480 Kilo-
metern, davon entfallen auf den Freistaat Sachsen ca. 106 Kilometer. Der Trassenverlauf der
EUGAL orientiert sich weitgehend an dem Verlauf der bestehenden Ostsee-Pipeline-Anbin-
dungs-Leitung (OPAL).

Fur den Teilabschnitt der EUGAL im Freistaat Sachsen wird das Planfeststellungsverfahren
fur die beiden vom Trassenverlauf durchquerten Planungsregionen (Planungsregion Oberes
Elbtal/ Osterzgebirge) und Planungsregion Chemnitz) in jeweils einen eigenstandigen Plan-
feststellungsabschnitt unterteilt.

Gegenstand dieses Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) ist der Bau und Betrieb der
Erdgasfernleitung EUGAL einschlief3lich Nebenanlagen im Planfeststellungsabschnitt Chem-
nitz. Die Lange der EUGAL im Planfeststellungsabschnitt betragt ca. 54,1 Kilometer.

Im Rahmen des vorangegangenen Raumordnungsverfahrens sind neben der Vorzugstrasse
auch verschiedene Varianten geprift worden. Die Trassenfuihrung, die nun Gegenstand des
Planfeststellungsverfahrens ist, ist die planerische Fortfihrung des Ergebnisses des Raum-
ordnungsverfahrens.

Das Vorhaben umfasst die Verlegung der Rohrleitung einschlieflich aller notwendigen techni-
schen Nebenanlagen einschlie3lich der Absperrstationen und der GDRM Deutschneudorf-EU-
GAL (GDRM-Anlage). Die technischen Details sind den Unterlagen des Teils A (Allgemeiner
Teil) der Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren zu entnehmen.

Die fur die Verlegung der Leitung ebenfalls benétigten temporéren Rohrlagerplatze sind nicht
Bestandteil dieses LBP, da die Rohrlagerplatze in einem eigenstandigen naturschutzrechtli-
chen Verfahren beantragt werden.

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) im Planfeststellungsverfahren um-
fasst die Ermittlung, Bewertung und Bilanzierung des Eingriffs in Naturhaushalt und Land-
schaftsbild durch die Verlegung der Trasse inklusive aller fur den Bau und den Betrieb erfor-
derlichen temporaren (z. B. Baustellenzufahrten) und dauerhaften (Absperrstationen und
GDRM-Anlage) technischen Einrichtungen auf der Grundlage der Eingriffsregelung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Sachsischen Naturschutzgesetzes
(SachsNatSchG).

Dieser LBP ist Bestandteil der Gesamtplanung der Vorhabentragerin. Seine Aufgabe ist es,
die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die Landschaft zu ermitteln, zu
bewerten und moglichst zu vermeiden. Das objektive Gewicht der Belange des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sind fiir den Entscheidungstrager fur die Abwéagung des Vorhabe-
ninteresses mit den Belangen von Natur und Landschaft nachvollziehbar aufzubereiten. Um
nachteilige Projektfolgen zu vermeiden, ist eine technisch-fachliche Optimierung und Anpas-
sung des Vorhabens an die naturhaushaltliche Belange im Sinne der Eingriffsvermeidung und
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-minimierung nach 88 13 und 15 Abs. 1 BNatSchG bereits im Zuge der technischen Planung
in den Planungsprozess eingeflossen.

Bei unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des
Landschaftsbildes durch das Vorhaben werden die zum Erhalt des "Status quo" von Natur und
Landschaft notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen erarbeitet. Die Bestimmung ihrer
Lage, Art und ihres Umfangs ist ebenfalls Inhalt des LBP.
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2 Rechtliche Grundlagen und Untersuchungsumfang
2.1 Bundesnaturschutzgesetz

Das Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundeshaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 enthalt gegenulber der vorherigen Rechtslage eine Vielzahl von Neuerun-
gen. Die Neuerungen betreffen auch die Eingriffsregelung mit einem abweichungsfesten Kern
und einem geringen Spielraum flr Abweichungen seitens der Lander. So gelten die Vorschrif-
ten zur Eingriffsregelung im BNatSchG nun unmittelbar. Bisherige Regelungen der Lander zur
Eingriffsregelung sind mit Inkrafttreten des BNatSchG weitgehend aul3er Kraft getreten. In Ein-
zelfallen gelten Sie noch auf Grundlage von Offnungsklauseln im BNatSchG weiter fort.

In § 1 BNatSchG sind die Ziele und Grundsétze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
dargelegt. Natur und Landschaft sind danach im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu
schitzen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaus-
haltes einschlie3lich der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Na-
turguter und die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und,
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.

Nach 8 2 BNatSchG hat jeder dazu beizutragen und sich so zu verhalten, dass Natur und
Landschaft nicht mehr als nach den Umstanden unvermeidbar beeintrachtigt werden.

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Geset-
zes generell als "Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Veréande-
rungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels,
die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild er-
heblich beeintrachtigen kdnnen" (8 14 Abs. 1 BNatSchG).

8§ 15 BNatSchG verpflichtet mit Absatz 1 den Verursacher eines Eingriffs, "vermeidbare Be-
eintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeintrachtigungen sind vermeid-
bar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck [...] mit geringeren
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeintrach-
tigungen nicht vermieden werden kénnen, ist dies zu begriinden”. Der Verursacher eines Ein-
griffs wird mit Absatz 2 zudem verpflichtet, "unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Malf3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(Ausgleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmalRnahmen). Ausgeglichen ist eine Beein-
trachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichar-
tiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist".

Nach § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff dann nicht zugelassen werden, wenn die Belange
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Range vorgehen und der Eingriff Beeintrach-
tigungen hervorrufen wirde, die weder zu vermeiden, noch in angemessener Frist ausgleich-
bar oder ersetzbar sind. Absatz 6 regelt danach die Bedingungen fur die Festsetzung eines
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Ersatzgeldes. Wird "ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgefiihrt, obwohl die Be-
eintrachtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu
ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten."

§ 17 BNatSchG regelt das Verfahren bei Eingriffen. Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur
Vorbereitung der Entscheidungen und MaRhahmen in einem dem Eingriff angemessenen Um-
fang die fur die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen (§ 17 Abs. 4
BNatSchG).

Nach den 88 23 - 29 BNatSchG konnen durch Erklarung Teile von Natur und Landschaft als
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biospharenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Natur-
parke, Naturdenkmaler oder Geschitzte Landschaftsbestandteile geschitzt werden. Die Er-
klarung bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des Schutz-
zwecks notwendigen Gebote und Verbote.

§ 30 BNatSchG stellt zudem bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere
Bedeutung als Biotope haben, als Gesetzlich geschiitzte Biotope unter Schutz. Handlungen,
die zu einer Zerstdrung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung dieser Biotope fuh-
ren konnen, sind verboten. Von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG kann nach § 30 Abs.
3 BNatSchG auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeintrachtigungen
ausgeglichen werden kénnen.

§ 39 BNatSchG regelt den allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen. Nach § 39
Abs. 5 Satz 1 BNatSchG ist es verboten, Baume auf3erhalb des Waldes, Hecken und andere
Geholze sowie Roéhrichte in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden. Die
fur dieses Vorhaben beantragte Zulassung des Eingriffs gemar § 15 BNatSchG beinhaltet
nach § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG bereits auch die Uberwindung der Verbote des § 39
Abs. 5 Satz 1 BNatSchG.

Gemal § 67 BNatSchG kann von den Geboten und Verboten des Bundesnaturschutzgeset-
zes "auf Antrag Befreiung gewahrt werden, wenn

1. dies aus Griunden des uberwiegenden offentlichen Interesses, einschlief3lich solcher
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder

2. die Durchfiihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung fuhren
wuirde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege
vereinbar ist".

Das Bundesnaturschutzgesetz enthalt in den 88 31 ff. Regelungen zu den sich aus den Richt-
linien 92/43/EWG und 2009/147/EG ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des
zusammenhangenden europdaischen o6kologischen Netzes "NATURA 2000". Diese sind Ge-
genstand der eigenstdndigen NATURA 2000-Vertraglichkeitsuntersuchungen (vgl. Unterlage
10). Das Bundesnaturschutzgesetz enthalt ferner in den 88 44 ff. Vorschriften fir besonders
geschutzte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten. Dieser ist Gegenstand des eigen-
standigen artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (vgl. Unterlage 11).
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2.2 Naturschutzrechtliche Regelungen in Sachsen

Die landesgesetzlichen Regelungen sind im Sachsischen Naturschutzgesetz - Gesetz lber
Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen - (SdachsNatSchG) vom 06. Juni
2013 geregelt.

Die 88 9 bis 12 SachsNatSchG enthalten erganzende Bestimmungen zum Vollzug der Ein-
griffsregelung sowie zur Anerkennung von KompensationsmafRnahmen aus einem Okokonto.

§ 19 SachsNatSchG konkretisiert den § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG uber den gesetzlichen
Schutz von Baumen und Strauchern, insbesondere hinsichtlich bestimmter Baumarten. Durch
die Regelungen des § 21 SachsNatSchG wird dagegen der gesetzliche Biotopschutz des § 30
BNatSchG auf magere Frisch- und Bergwiesen, héhlenreiche Altholzinseln und hdhlenreiche
Einzelbaume, Serpentinitfelsfluren, Streuobstwiesen, Stollen friherer Bergwerke sowie in der
freien Landschaft befindliche Steinrlicken, Hohlwege und Trockenmauern erweitert.

2.3 Vorgehen und Untersuchungsumfang

Die Ausarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes erfolgt nach den Vorgaben der
Eingriffsregelung nach dem BNatSchG: "Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorberei-
tung der Entscheidungen und Mafl3nahmen zur Durchfiihrung des 8§ 15 in einem nach Art und
Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die fir die Beurteilung des Eingriffs erforderli-
chen Angaben zu machen, insbesondere tber

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie

2. die vorgesehenen MalRhahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft einschlief3lich Angaben zur tatsachlichen und rechtli-
chen Verfligbarkeit der fur Ausgleich und Ersatz bendgtigten Flachen.

Die zustandige Behorde kann die Vorlage von Gutachten verlangen, soweit dies zur Beurtei-
lung der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen erforderlich
ist." (§ 17 Abs. 4 BNatSchG) Fachliche Mal3stabe fur die Anwendung der Eingriffsregelung
sind neben den Zielen und Grundsatzen des BNatSchG landesspezifische Vorschriften und
fachliche Konkretisierungen durch die Landschaftsplanung. Die Bearbeitung des LBP erfolgte
geman den Abstimmungen mit den zustandigen Fachbehdrden. Der LBP wird zusammenhéan-
gend fur den gesamten Planungsabschnitt erstellt.

Der LBP wird unter Berlicksichtigung der politischen und naturrdumlichen Grenzen erstellt. Die
Kartenbearbeitung zum LBP erfolgt digital im MaR3stab 1:2.000. Fir die Erstellung des LBP
werden digitale Katasterkarten und aktuelle Luftbilder (Befliegung 2016) herangezogen.

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der vom Bau der Leitung und ihrer Nebenanla-
gen betroffenen Teile von Natur und Landschaft werden in Text und Karten nachvollziehbar
und Ubersichtlich dargestellt. Es werden alle Angaben gemacht, die zur Beurteilung des Ein-
griffs erforderlich sind. Erforderlich sind insbesondere:

= die Darstellung und Bewertung der 6kologischen und landschaftlichen Gegebenheiten
unter besonderer Hervorhebung wertvoller Biotope und der betroffenen Waldfl&che so-
wie gefahrdeter und geschutzter Arten

= die Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs,
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= die Darstellung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf der MalRnahmen zur Minimie-
rung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen sowie
= die Darstellung von KompensationsmafRhahmen in Text und Karte.

Die Eingriffsbewertung wird nach der 'Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung
von Eingriffen im Freistaat Sachsen' (SMUL 2003) durchgefuhrt. Die Erlauterung dieses Be-
wertungsverfahrens erfolgt in Kap. 3.1.

Die Handlungsempfehlung sieht vor, neben den Biotoptypen auch die anderen Schutzguter
der Eingriffsbewertung zuzufihren.

Der UVP-Bericht enthalt dazu bereits eine detaillierte Zustandsanalyse fur die einzelnen
Schutzguter im Untersuchungskorridor einschlief3lich einer Erlauterung der Methodik der Er-
fassung und Bewertung der Daten. Die gemafld dem Bewertungsverfahren erforderliche Be-
standsaufnahme und -bewertung von Natur und Landschaft ist inhaltlich redundant. Auf die
Ausfihrungen des UVP-Berichts wird hier ausdriicklich Bezug genommen, die Beschreibung
wird hier aber nicht noch einmal dargestellt.

Im Rahmen der Bestandsdarstellung fur diesen LBP ist ein Korridor von 100 m beiderseits der
Leitungsachse (200 m-Untersuchungskorridor) erfasst worden und wird in den Karten darge-
stellt. In diesem Bereich sind die vorhandenen Biotoptypen im LBP abgegrenzt und mittels
Biotopkurzel gemé&f dem Biotoptypenschlissel fur die Kartiereinheiten der flachendeckenden
Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsen (BTLNK) (Stand 02.12.2010) beschrieben
worden.

Die Beurteilung des Eingriffs sowie die Erarbeitung von Malinahmen zur Vermeidung, zur Mi-
nimierung, zum Ausgleich und zum Ersatz von Beeintrachtigungen setzt eine Bestandsauf-
nahme der im potentiellen Auswirkungsbereich vorhandenen Werte und Funktionen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes voraus. Der landschaftspflegerische Begleitplan soll
dazu zumindest die folgenden Angaben enthalten. Grundlage daflir ist das gesetzlich vorge-
gebene Stufenverhaltnis mit strikten, nicht der Abwégung unterliegenden Rechtsfolgen ent-
sprechend den geltenden Anforderungen des BNatSchG:

= MalRnahmen zur Vermeidung vermeidbarer Beeintrachtigungen

= MalRnahmen zur Minimierung der vermeidbaren Beeintrachtigungen

= MaRnahmen zum Ausgleich oder zum Ersatz der danach noch bestehenden bzw.
durch das Vorhaben hervorgerufenen nicht vermeidbaren Beeintrachtigungen.

"Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist." (8 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG) Die
Ausgleichsmalinahmen umfassen somit die Initiierung eines gleichartigen Biotoptyps wie vor
dem Eingriff, um die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes und das Landschafts-
bild am Ort des Eingriffs zeitnah wiederherzustellen oder neu zu gestalten.

Abgesehen von den Absperrstationen und der GDRM-Anlage, deren dauerhaft befestigte
Grundflachen im Vergleich zur Baustellenflache des Gesamtvorhabens jedoch klein sind, wird
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fur das hier zu bewertende Vorhaben keine Flache dauerhaft oberirdisch in Anspruch genom-
men. Die Eingriffsflache, der wahrend der Baumalinahme beanspruchte Arbeitsstreifen, wird
nur temporar bendtigt. Die gesamte Flache wird unmittelbar nach dem Leitungsbau grundsatz-
lich gleichartig wiederhergestellt.

Grundsatzlich werden bei der Wiederherstellung des Arbeitsstreifens auch die dort vorher be-
findlichen Biotoptypen gleichartig wieder angelegt bzw. initiiert (vgl. Kap. 3). Mit einer derarti-
gen Flachenwiederherstellung werden die an einen Ausgleich zu stellenden Anforderungen
(Gleichartigkeit, ortlicher Zusammenhang, Zeitnahe, Eignung, VerhaltnismaRigkeit, Flachen-
verflugbarkeit und Dauerhaftigkeit) erfillt.

Fir einen erheblichen Teil der Eingriffsflache ist damit der Eingriff bereits durch die Rekultivie-
rung ausgeglichen, da keine erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigung des Naturhaushalts
zuriickbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wieder hergestellt oder neu gestaltet
ist.

Durch die Gegenuberstellung der landschaftsdkologischen Wertigkeit des Arbeitsstreifens in
seiner derzeitigen Auspragung vor dem Eingriff und in der Auspragung nach der Rekultivierung
ergibt sich jedoch noch ein zu erwartender Wertverlust fir diejenigen Biotoptypen, fur die durch
die gleichartige Wiederherstellung noch nicht wertgleiche Wiederherstellung nicht méglich ist.
Fur diese verbleibenden Beeintréachtigungen werden Ausgleichs- und Ersatzmal3hahmen ge-
plant. Da es sich bei dem vorliegenden Vorhaben um ein GrofRvorhaben handelt, umfasst der
Suchraum der Mallnahmen gemaf 8§ 10 SachsNatSchG neben den Naturraumen auch die
Planungsregionen im Sinne von § 9 Abs. 1 SachsLPIG und die sachsischen Teile der Fluss-
gebietseinheiten, in denen der Eingriff stattfindet.

2.4 Beschreibung des Bauvorhabens

Das Vorhaben ist in den Unterlagen Teil A (Allgemeiner Teil) und Teil B (Trassierungstechni-
scher Teil) ausfiihrlich beschrieben. Auf diese Ausfuhrungen wird hier verwiesen.

2.5 Beschreibung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum der UVU fir die Erdgasfernleitung EUGAL erstreckt sich als ein ins-
gesamt 600 m breiter Korridor beiderseits der Trasse Uber den gesamten Verlauf im Planfest-
stellungsabschnitt. Dieser Untersuchungsraum ist im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsun-
tersuchung (UVP-Bericht, Teil D, Unterlage 8) mit allen relevanten Schutzgttern ausfuhrlich
dargestellt. Der UVP-Bericht enthalt eine Bestandsbeschreibung und Empfindlichkeitsbewer-
tung der Schutzguter, insbesondere der Biotope und Fauna, des Bodens, des Grundwassers
und der Oberflachengewasser. Aus der Bewertung werden im Rahmen der schutzgutspezifi-
schen Auswirkungsprognose die potentiellen Beeintrachtigungen des Schutzgutes durch das
Vorhaben ermittelt, die sich ergebenden Konflikte werden beschrieben und Hinweise auf er-
forderliche MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung gegeben. Diese Beschreibung
und Bewertung erfillt alle Anforderungen der Handlungsempfehlung an eine sachgerechte
Erfassung und Bewertung. Auf die Ausfiihrungen des UVP-Berichts wird daher hier ausdrick-

Stand: 25.09.2017 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Seite 17 von 68
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GhR


https://www.umwelt-online.de/regelwerk/bau/laender/sa/lplg.htm#p9

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

lich verwiesen. Die Ergebnisse der schutzgutspezifischen Auswirkungsprognose gehen erfor-
derlichenfalls in Form von MinderungsmalRnahmen in den Mal3inahmenkatalog (Unterlage
12.4) dieses LBP ein.

Die besonderen Aspekte der NATURA 2000-Schutzgebiete sind in Teil D, Unterlage 10 be-
schrieben und bewertet, die speziellen artenschutzrechtlichen Belange in Teil D, Unterlage 11.
Auf diese Ausfihrungen wird hier ebenfalls verwiesen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
gehen in Form von Minderungs- und erforderlichenfalls CEF-MalRBhahmen ebenfalls in den
Mafnahmenkatalog dieses LBP ein.

2.6 Voraussichtliche Auswirkungen des Vorhabens

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgiter sind im Erlauterungsbe-
richt (Unterlage 1) sowie im UVP-Bericht bereits ausfuhrlich beschrieben worden. Auf diese
Ausfihrungen wird hier ausdrtcklich verwiesen.

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen einer Pipelineverlegung auf die Umweltmedien
noch einmal zusammenfassend dargestellt. Diese eingriffsbedingten Beeintrachtigungen sind
die Grundlage der Eingriffsbilanzierung dieses LBP. Sie lassen sich grundsatzlich aufteilen in
drei Kategorien:

= Beeintrachtigungen durch den Bau des Eingriffsobjektes selbst
(baubedingte Beeintrachtigungen)

= Beeintrachtigungen durch die bloRRe Existenz des Objektes
(anlagebedingte Beeintrachtigungen)

= Beeintrachtigungen durch den Betrieb des Eingriffsobjektes
(betriebsbedingte Beeintrachtigungen)

Die Eingriffsqualitat und -quantitat einer Pipeline einschliel3lich ihrer Absperrstationen sind da-
bei charakterisiert durch:

= die unterirdische Verlegung des Eingriffsobjektes,

= das weitgehende Fehlen einer dauerhaften Beeintrachtigung durch den Bestand oder
Betrieb der Leitungen sowie

= eine Vielzahl von mdglichen MaRnahmen, etwa bei Trassenflhrung, Arbeitsstreifen
und Bauzeit, mit denen die Empfindlichkeit des Raumes, z. B. in Bereichen hochwerti-
ger Strukturen oder Habitate, berticksichtigt und die Beeintrachtigung minimiert werden
kann.

Die Quantitat der unterschiedlich gelagerten Beeintrachtigungen wird durch planerische und
bauliche Anpassung an die naturhaushaltlichen Erfordernisse so weit wie mdglich verringert.

Die Auswirkungen der Errichtung der GDRM-Anlage sind in Kapitel 4.1.2 beschrieben.
2.6.1 Baubedingte Wirkungen

Die vorgesehenen Bauverfahren fur die Verlegung der EUGAL einschlief3lich der Sonderbau-
stellen sowie, in Abhangigkeit vom Bauverfahren und den topographischen Gegebenheiten,
die Regelquerschnitte der Arbeitsstreifen sind im technischen Teil der Antragsunterlagen aus-
fuhrlich beschrieben.
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Die Eingriffswirkung wird vorwiegend wéhrend der Bauphase verursacht. Zum Bau der Leitung
werden die Biotopstrukturen im Arbeitsstreifen beseitigt, bestehende Nutzungen missen wéh-
rend der Bauzeit eingestellt werden. Aufgrund des bandférmigen Eingriffs werden zahlreiche
linienhaften Biotopstrukturen durchschnitten. Der Arbeitsstreifen ist daher auch die Flache, die
vollstandig in die Eingriffsbilanzierung dieses LBP eingeht.

Uber den Arbeitsstreifen hinausgehende randliche Beeintrachtigungen angrenzender Flachen
oder Lebensgemeinschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden und mussen in der Ein-
griffsermittlung bertcksichtigt werden.

Durch die zeitlich auf die Bauphase beschrankte, dabei aber kurzzeitig auch verstarkt auftre-
tende Gerausch-, Staub- und Abgasentwicklung durch den Baubetrieb ist in Abhangigkeit der
Empfindlichkeit die Stérung und Beunruhigung der Fauna zu bericksichtigen.

Die Umlagerung beim Rohrgrabenaushub und das Befahren mit schweren Baumaschinen im
Arbeitsbereich wirken erheblich auf den Boden ein und kénnen zu einer Veranderung der Ei-
genschaften fuhren und die daran gekoppelten Funktionen verandern. Besonders gegenuber
Umlagerung und Verdichtung empfindliche Standorte sind dabei zu beriicksichtigen.

Eine Beeintrachtigung des Erholungswertes durch eine dauerhafte Veranderung des Land-
schaftsbildes wird aufgrund der unterirdischen Verlegung in der Regel nicht verursacht. Wah-
rend der Bauphase kann jedoch die Erholungsnutzung des jeweiligen Baustellenbereiches
kurzzeitig eingeschrankt sein. Einzelheiten wie Umleitungen oder Sperrungen werden im Vor-
feld der BaumalRnahme mit der zustéandigen Behorde abgestimmit.

Gebaude und Kulturglter werden nicht beseitigt oder beeintrachtigt. Die wasserwirtschaftliche
Nutzung sowie die Belange des Verkehrs- und Leitungswesens werden nicht nachhaltig ge-
stort.

2.6.2 Anlagebedingte Wirkungen

Zu den anlagebedingten Beeintrachtigungen werden gezahlt aus dem Bau der Leitung resul-
tierende, aber gegebenenfalls lang andauernde Eingriffswirkungen, wenn sich also eine Ver-
anderung des Naturhaushaltes, des Bodens oder des Landschaftshildes durch die Existenz
der Leitung ergibt.

Der Arbeitsstreifen wird nach dem Leitungsbau dabei grundsatzlich wieder gleichartig rekulti-
viert. Eine Ausnahme stellen dabei jedoch die Gehdlze dar. Bei der Wiederanpflanzung von
Geholzen bzw. der Wiederaufforstung des Arbeitsstreifens in Waldflachen muss ein acht Meter
breiter Streifen oberhalb der Rohrlage zum Schutz der Leitung dauerhaft frei von Bd&umen und
Strauchern bleiben (gehdlzfrei zu haltender Streifen) (vgl. Erlauterungsbericht, Unterlage 1).
Die entstehende Verbreiterung vorhandener Waldschneisen kann zu einer Veranderung des
Landschaftsbildes fuhren.

Anlagebedingte Wirkungen entstehen auch durch die Errichtung der Nebenanlagen (Absperr-
stationen), da die daflir beanspruchten Flachen der bisherigen Nutzung dauerhaft entzogen
werden. Flachenbefestigungen entstehen dabei jedoch nur in sehr geringem Umfang. Das
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Niederschlagswasser von diesen Flachen wird vor Ort zur Versickerung gebracht. Lebens-
rdume oder Teillebensraume werden dadurch nicht bedeutsam verkleinert oder veréndert.

Zu den anlagebedingten Wirkungen zéhlen aul3erdem:

» Nutzungsbeschrénkung innerhalb des Schutzstreifens (hierbei handelt es sich jedoch
im Wesentlichen um Restriktionen fur bauliche Vorhaben Dritter, so dass sich daraus,
anders als beim gehoélzfrei zu haltenden Streifen, keine Auswirkungen auf Natur und
Landschaft ergeben)

= Markierungselemente (Schilderpfahle, Flugsichtzeichen).

2.6.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Es wird zu keinen Beeintrachtigungen durch den Betrieb der EUGAL kommen. Der Gastrans-
port in der unterirdisch verlegten Leitung findet gerausch- und emissionsfrei statt.

Regelmalig wird die Leitung durch Begehen, Befahren oder Befliegen (monatlichen Kontroll-
flige mit Hubschraubern) kontrolliert. Diese Kontrollen stellen fir Biotope, den Boden, den
Wasserhaushalt und das Landschaftsbild und in der Regel auch gegeniiber der Fauna keine
Beeintrachtigung dar. Da die EUGAL Uber weite Strecken parallel zur OPAL verlegt wird, die
bereits gleichartig kontrolliert wird, werden diese Kontrollen entsprechend erweitert, so dass
es dort zu keinen zuséatzlichen Kontrollaktivitaten aufgrund der EUGAL kommt.
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3 Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs durch die Erdgas-
fernleitung EUGAL

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) umfasst in dem 200 m breiten Untersuchungs-
korridor die Beurteilung und Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft gemaR dem
Bewertungsverfahren sowie der darauf ful3enden Herleitung der erforderlichen Mal3nahmen
zur Verminderung und Kompensation des Eingriffs.

In diesem Kapitel wird der Eingriff durch den Bau und Betrieb der Erdgasfernleitung EUGAL
einschliel3lich der Absperrstationen beschrieben und quantifiziert. Hier sind die FlachengrofRen
der beanspruchten Biotoptypen, die Biotoptypenbewertung sowie die Eingriffsbilanzierung,
auch fur beanspruchte Landschaftsfunktionen (Kapitel 3.3), angegeben und die Grél3e der er-
forderlichen KompensationsmafRnahmen wird ermittelt.

Die Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs durch die GDRM-Anlage ist in Kapitel 4 be-
schrieben.

3.1 Bewertungsverfahren

In der Praxis sind eine Vielzahl von Bewertungsverfahren und Verfahren zur Bestimmung des
Umfangs von KompensationsmalRhahmen in Gebrauch. Vor allem auf Landerebene sind Kon-
zepte und Vorschlage zur Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzge-
setz erarbeitet worden. Von daher kann hier auf ein eingefuhrtes, fachlich geeignetes und be-
reits haufig angewandtes Verfahren zurtickgegriffen werden.

Mit der Veroffentlichung der "Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Ein-
griffen im Freistaat Sachsen” (Juli 2003, in der Fassung vom Mai 2009), erstellt im Auftrag des
Sachsischen Ministeriums fir Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), liegt ein Werkzeug vor, mit
dem die Ermittlung des erforderlichen Umfangs von Kompensationsmaf3nahmen nach einem
numerischen Verfahren einer quasi quantitativen Bilanzierung unterzogen werden kénnen.
Nach diesem Verfahren soll die Eingriffsbewertung fur die EUGAL erarbeitet werden.

Die Erfassung und Bewertung der Eingriffsfolgen ist differenziert nach den verschiedenen Fak-
toren des Naturhaushalts vorzunehmen. Der biotische Komplex als hochintegraler Ausdruck
landschaftlicher Okosysteme reprasentiert in den Bewertungsverfahren auch die abiotischen
Wert- und Funktionselemente, wenigstens die mit allgemeiner Bedeutung (Indikatorprinzip).
Andere Landschaftsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholung)
sind bei Eingriffen nur dann gesondert zu beurteilen, wenn in ihre Wert- und Funktionsele-
mente mit besonderer Bedeutung eingegriffen wird. Bei der Verlegung unterirdischer Leitun-
gen ist in der Regel von den anderen Landschaftsfaktoren eine Betroffenheit nur beim Boden
Zu erwarten.

Die Eingriffsdarstellung und -bilanzierung erfolgt ebenso wie die gesamte Kartendarstellung
digital. Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte in den Jahren 2016 und 2017. Die Biotoptypen
wurden auf der Basis des Luftbildes digitalisiert und unter Zuhilfenahme der Trassenvermes-
sung und der landesweiten CIR-Biotopkartierung abgegrenzt. Die Biotoptypen sind mittels des
Kartierschlissels fur die Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) Sachsen 2005
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(Stand 12/2010) verschlisselt worden. Im Gegensatz zu den Kartierschliisseln der Selektiven
Biotopkartierung in Sachsen (SBK 2 und SBK 3), die selektiv vorrangig der Identifikation be-
sonders schutzwirdiger Bereiche dienen, ermdglicht es der Kartierschlissel der BTLNK, auch
intensiv anthropogen genutzte und gepragte Flachennutzungen, die den grof3ten Teil des Un-
tersuchungsraums einnehmen, entsprechend zu erfassen und ist deswegen fir eine flachen-
deckende Kartierung besonders geeignet.

Die Inwertsetzung der Biotoptypen folgt den Vorgaben der in der Handlungsempfehlung ent-
haltenen erweiterten Biotoptypenliste (Arbeitshilfe Al - Vorlaufige Biotoptypenliste Sachsen
mit Biotop- und Planungswert). Gemal dieser Arbeitshilfe ist allen kartierten Flacheneinheiten
ihr entsprechender eindeutiger Biotop- und Planungswert zugewiesen worden. Zur vollstandi-
gen Umsetzung dieser Liste ist der BTLNK-Schlussel im erforderlichen Umfang ergénzt wor-
den. Damit ermoglicht auch dieser Biotopschliissel eine ausreichende Differenzierung und Be-
wertung naturschutzfachlich wertvoller Biotopflachen im Untersuchungsraum.

Durch die Verschneidung mit dem Arbeitsstreifen ergeben sich die durch das Bauvorhaben in
Anspruch genommenen Biotopflachen. Durch eine terrestrische Trassenvermessung ist vor
Ort in Waldern und Gehdlzen der tatsachlich mit Gehdlzen bestandene Bereich eingemessen
worden, auch wenn dieser aufgrund des Kronentraufs anhand des Luftbildes nicht erkennbar
ist.

Baumreihen und Alleen sind aus Grunden der Darstellungspraktikabilitét in den Planen in der
Regel als Flachen dargestellt. Bei der Kreuzung solcher Strukturen mit der Leitung ist es je-
doch haufig méglich, durch Einengungen des Arbeitsstreifens die Baume im Kreuzungsbereich
zu erhalten. Die Darstellung als Flache wirde hier dann zur Bilanzierung eines faktisch nicht
bestehenden Eingriffs fihren. Im Kreuzungsbereich sind die Standorte der Baume jedoch auch
einzeln eingemessen worden. Daher wird im Bereich der Leitungskreuzung die Darstellung
der Baumreihen zur korrekten Bilanzierung aufgeldst in die konkreten Baumstandorte und den
im Trauf vorhandenen flachigen Biotoptyp.

Die Bilanzierung des eingriffsbedingten Einschlags von Baumen (in Baumreihen und Alleen
sowie Einzelbaume im Offenland) erfolgt gemaf der Arbeitshilfe A1 zur Handlungsempfeh-
lung. Die Flachenermittlung basiert dabei auf der Traufflache.

Mit einem Geographischen Informationssystem (GIS) erfolgen die Verschneidung der Blatt-
schnitte mit den Biotoptypen, die Durchnummerierung der beeintrachtigten Flachen, die Bio-
toptypenbewertung sowie die Berechnung von Biotop- und Planungswert. In den Datenbanken
und Arbeitsdateien des GIS sind alle erforderlichen Werteinstufungen und Rechenalgorithmen
enthalten, so dass bei der Prozedur der Verschneidung der Biotoptypen mit dem Arbeitsstrei-
fen der Rohrleitung die Konfliktflachen und der Kompensationsbedarf ermittelt wurden. Jeder
Flache wird dabei automatisch, basierend auf der BTLNK-Einheit, ihr Biotop- und Planungs-
wert (als WE/m?2) gemal der Wertliste zugewiesen. Alle so ermittelten Flachen werden num-
meriert. Im Anhang 1 zum LBP sind die vom Eingriff betroffenen flachigen Biotoptypen nach
der laufenden Konfliktflachen-Nummer aufgelistet und kurz bezeichnet sowie die Werteinstu-
fung der Bewertungskriterien dokumentiert.

Seite 22 von 68 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

Die Bilanzierung der eingriffsbedingten Wertverluste erfolgt geman der Handlungsempfehlung
durch die Gegenuberstellung des Ausgangswertes des Biotops mit der gleichartigen Wieder-
herstellung des Arbeitsstreifens auf der Basis des Planungswertes des gleichen Biotoptyps.
Die 'Handlungsempfehlung' enthalt in ihrer Arbeitshilfe A16 Formblatter zur Bilanzierung, die
als Strukturierungshilfen fir die einzelnen Bilanzierungsschritte verwendet werden kénnen.
Die Tabelle im Anhang 1 dieses LBP entspricht inhaltlich dem Formblatt I).

Soweit durch ein Eingriffsvorhaben Werte und Funktionen besonderer Bedeutung betroffen
sind, ist eine allein auf den Biotopwertansatz basierende Bilanzierung nicht ausreichend. Die
durch die Beeintrachtigung von Werten und Funktionen besonderer Bedeutung verursachten
Funktionsverluste sind in die Ermittlung der kompensationsbedurftigen Wertminderung einzu-
beziehen. Bei erheblicher Beeintrachtigung von Funktionen besonderer Bedeutung vergrof3ert
sich die Wertminderung: zu den tber den Biotopwertansatz ermittelten Wertminderungen kom-
men die durch Funktionsminderung verursachten Wertminderungen hinzu. Der Kompensati-
onsbedarf leitet sich also aus den biotopbedingten Wertminderungen zuzuglich der funktions-
bedingten Wertminderung ab.

Eine erhebliche Betroffenheit von Werten und Funktionen besonderer Bedeutung ist bei der
Verlegung einer unterirdischen Pipeline aufgrund des temporéren Charakters des Vorhabens
nicht wahrscheinlich, kann jedoch nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden. Gemaf3 der
Vorab-Einschatzung anhand der Kriterien der Arbeitshilfe A3 zur Handlungsempfehlung ist
grundsétzlich eine Betroffenheit der Schutzgiter "Arten und Biotope" (allein durch die Betrof-
fenheit von Biotoptypen, die zu ihrer Entwicklung mehr als 25 Jahre bendétigen), des Bodens
sowie des Landschaftsbildes mdglich und in der Eingriffsbilanz zu prifen. Wertminderung und
Ausgleich betroffener Funktionen kénnen mit dem Formbilatt Il bilanziert werden.

Abweichend von der Handlungsempfehlung, die bei der von einem Vorhaben direkt bean-
spruchten Eingriffsflache als Regelvermutung von Versiegelung oder Uberbauung ausgeht
und einen vollstandigen Funktionsverlust annimmt, wird beim Vorhaben der Verlegung einer
unterirdischen Pipeline die Eingriffsflache, d.h. der Arbeitsstreifen, lediglich temporér bean-
sprucht und tréagt allenfalls eine Funktionsminderung davon.

Dem eingangs bilanzierten Defizit gegenubergestellt werden im darauffolgenden Schritt die
Wertsteigerungen, die mittels der biotoptypenbezogenen und, soweit erforderlich, funktions-
bezogenen Ausgleichsmalinahmen (hierfir Formblatt Ill) und der ErsatzmafRnahmen (hierfir
Formblatt IV) erzielt werden kénnen.

3.2 Eingriffsermittlung Arten und Biotope
3.2.1 Bilanzierung flachenhafter Biotope

Grundsatzlich geht das Bewertungsverfahren als Regelfall von einem lang andauernden oder
dauerhaften Eingriff aus, der durch Versiegelung oder zumindest eine sich vom Ausgangszu-
stand deutlich unterscheidende Folgenutzung auf der Eingriffsflache charakterisiert ist. Somit
ware im Regelfall der grof3te Teil des ermittelten Bilanzdefizits eingriffsfern an anderer Stelle
zu kompensieren, da die Eingriffsflache selbst danach nur noch einen geringen Restwert auf-
weist. Der Fall eines nur kurzzeitig temporéaren Eingriffs, der in der Regel zudem nicht zu einer
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dauerhaften Veranderung der in Anspruch genommenen Fléache fuhrt, wie ihn die Verlegung
einer Rohrleitung darstellt, ist in der Handlungsempfehlung nicht explizit vorgesehen. Fir die-
sen Fall muss die Bewertung des geplanten Zustandes erforderlichenfalls angepasst werden.

Flachen von Biotoptypen, die durch eine zumeist intensive anthropogene Nutzung oder Inan-
spruchnahme gekennzeichnet sind (z.B. Acker, Intensivgriinland, junge Aufforstungen), aber
auch Ruderalfluren und vergleichbare krautige Biotoptypen, kdnnen durch eine entsprechende
Rekultivierung kurzfristig gleichartig und gleichwertig wiederhergestellt werden. Gemaf der
Handlungsempfehlung sind deren Biotop- und Planungswert deswegen gleich. Diese Bio-
topflachen erleiden dementsprechend durch das Vorhaben einer Leitungsverlegung keine
Wertminderung, das ermittelte Defizit betragt Null. Diese Flachen sind daher in der Tabelle im
Anhang nicht aufgefihrt. Gleiches gilt fur die Baustellenzufahrten. Hierbei handelt es sich um
vorhandene Wege, ein Ausbau dieser Wege ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen.

Biotoptypen mit einem hoéheren Entwicklungsalter oder solche, die aufgrund spezifischer Stan-
dorteigenschaften oder Nutzungen eine langere Zeitspanne zur Wiederherstellung bedurfen,
kénnen auch durch eine fachgerechte Rekultivierung des Arbeitsstreifens zwar gleichartig, in-
nerhalb einer kurzen Zeitspanne (die Handlungsempfehlung zieht die Grenze fiur die Aus-
gleichbarkeit eines Eingriffs bei einer Entwicklungszeit des Biotoptyps von 25 Jahren) jedoch
nicht gleichwertig wieder hergestellt werden. Fir diese Biotoptypen wird der entsprechende
Planungswert herangezogen. Grundsatzlich wird dabei den Vorgaben der Handlungsempfeh-
lung gefolgt.

Als Regelvermutung geht die Handlungsempfehlung fur die Festsetzung des Planungswertes
jedoch von einer Biotopneuanlage im Zuge einer Kompensationsmafinahme auf vorher anders
genutzten Flachen, etwa Acker, aus. Dies betrifft die méaRig intensiv bis extensiv genutzten
Wirtschaftsgriinlander, aber auch Ruderalfluren und vergleichbare krautige Biotoptypen, deren
Planungswert die tatsachlich langer dauernde Biotopentwicklung von Neuanlagen auf vorher
anders genutzten Flachen widerspiegelt. In Bezug auf die Rekultivierung des Arbeitsstreifens
ist dieser Ansatz nach einer temporéren Inanspruchnahme auch hoéherwertiger Grunlandfla-
chen (Feucht- und Extensivgriinland, Magerrasen) und anderer krautiger Biotoptypen jedoch
nicht zielfiihrend.

Bei sorgféltiger Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen ist es méglich, sol-
che Biotoptypen, auch die der héherwertigen Grunlandflachen, weitgehend so wiederherzu-
stellen, so dass sich die Rekultivierungsflachen wieder gleichartig und relativ kurzfristig auch
wieder gleichwertig in Richtung des urspringlichen Typs entwickeln. Folgende Faktoren sind
daftr verantwortlich:

= Die abiotischen Standortfaktoren (insbesondere Wasserhaushalt, Bodenart und Tro-
phiestufe) der Flache werden nicht verandert bzw. durch die Trassenrekultivierung
gleichartig wieder hergestellt, so dass der Standort genau dem des angestrebten Ziel-
typs entspricht.

* Eine Anderung der Bewirtschaftungsart oder Nutzungsfrequenz der Flache ist nach der
Rekultivierung nicht vorgesehen.
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= Durch die Wiederandeckung des bauseits lagernden autochthonen Oberbodens auf
der Flache ist das gesamte originale Samen- und Rhizompotential der Flache unmit-
telbar vorhanden.

= Die durch den Arbeitsstreifen in Anspruch genommene Flache ist i.d.R. klein im Ver-
gleich zum Gesamtbestand, so dass im Zuge der spezifischen Bewirtschaftung die
wertgebenden Arten des Bestandes leicht wieder in den rekultivierten Arbeitsstreifen
einwandern kdnnen.

Fur die betreffenden Biotoptypen kann fachlich somit davon ausgegangen werden, dass sich
bereits kurzfristig eine dem vorherigen ausgereiften Biotoptyp gleichartige Vegetation entwi-
ckeln wird.

Als Rekultivierungsbiotoptyp wird bei solchen Grunlandflachen daher ein hoherer Planungs-
wert angesetzt als nach der Biotoptypenliste der Handlungsempfehlung vorgeschlagen. Da es
bei der Rekultivierung anfangs jedoch zu einer gewissen Qualitatsverschlechterung kommen
kann (z.B. durch die kurzzeitige Zunahme von Stdrungszeigern), wird fur die Rekultivierung
bei den hdherwertigen Biotoptypen dennoch der Planungswert geringer angesetzt als der Bi-
otopwert, was die héhere Komplexitat und Artenvielfalt eines hoherwertigen Biotoptyps wider-
spiegelt. Analog zum Griinland wird auch die Rekultivierung von Ruderal- und Hochstauden-
fluren sowie Magerrasen bilanziert.

Vom Regelfall der gleichartigen Wiederherstellung des Arbeitsstreifens gibt es die folgenden
zwei Abweichungen:

Bei Absperrstationen, die auf Ackerflachen errichtet werden, fuhrt die Anpflanzung der Sta-
tionseingriinung, also die Anlage eines Gehdlzbestandes, zu einer dauerhaften Aufwertung
gegeniuber dem derzeitigen Zustand. Daraus resultiert in der Tabelle im Anhang 1 dieses LBP
eine positive Gesamthbilanz der Stationseingriinung auf Acker.

Der Streifen unmittelbar tiber dem Rohr (4,0 m beiderseits der Rohrachse, insgesamt also ein
Streifen von 8 m Breite), darf auch in Baumreihen und Waldern nicht wieder mit Gehdlzen
bepflanzt werden. Ebenso wie alle anderen Flachen des Arbeitsstreifens bleibt auch der ge-
holzfrei zu haltende Streifen aber unversiegelt und steht grundséatzlich einer Biotopentwicklung
zur Verfuigung. Die gleichartige Rekultivierung ist hier allerdings nicht moglich. Es werden sich
hier in der Regel daher die gleichen krautigen Biotoptypen entwickeln, wie sie in der angren-
zenden Schneise der Bestandsleitungen bereits vorhanden sind. Als solche werden sie in der
Bilanz in Wert gesetzt.

Die Wertdifferenzen, also der tber die Rekultivierung des Arbeitsstreifens hinausgehende Be-
darf an Kompensationsflache, aufgrund der eingriffsbedingt in Anspruch genommenen Bio-
topflachen aller Kartenblétter sind in der Tabelle im Anhang 1 (Formblatt | gemaf3 Arbeitshilfe
A16 der Handlungsempfehlung) flachenscharf aufgefinhrt.
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Diese Differenzen werden in der folgenden Tabelle nach den einzelnen Biotoptypenhauptgrup-
pen zusammengefasst:

Tabelle 1: Kompensationsbedarf fir den Eingriff in die Biotopflachen

Code-Nr. Biotoptypenhauptgruppe Wertminderung
[in WEm?]

Landkreis Mittelsachsen
2.X Gewasser 7.096
3.X Moore und Simpfe 0
4.x Grinland und Ruderalfluren 178.865
5.x Magerrasen, Felsfluren und Zwergstrauchheiden 0
6.x Baumgruppen, Hecken und Gebulsche 20.957
7.X Walder und Forsten 476.436
8.x Acker und Sonderstandorte -43.589
9.x Siedlung, Infrastruktur und Grinflachen 628
Summe Landkreis 640.393
Erzgebirgskreis
2.X Gewasser 683
3.x Moore und Sumpfe 0
4.x Grinland und Ruderalfluren 48.464
5.x Magerrasen, Felsfluren und Zwergstrauchheiden 0
6.x Baumgruppen, Hecken und Geblsche 1.074
7.X Walder und Forsten 155.997
8.x Acker und Sonderstandorte 0
9.x Siedlung, Infrastruktur und Grinflachen 798
Summe Landkreis 207.016
Planfeststellungsabschnitt Chemnitz gesamt 847.409

Zusammengefasst ergibt sich somit Gber den gesamten Trassenverlauf der EUGAL im Plan-
feststellungsabschnitt Chemnitz unter der Berlcksichtigung der gleichartigen Rekultivierung
des Arbeitsstreifens fiir den Eingriff in die Biotope insgesamt zun&chst eine Wertdifferenz von
847.409 Werteinheiten (WEm?). Diese Wertdifferenz muss durch zusétzliche MaRnahmen au-
Rerhalb des Trassenbereichs kompensiert werden.

3.2.2 Bilanzierung von Einzelbdumen

Auch der eingriffsbedingte Einschlag von Baumen (in Baumreihen und Alleen sowie Einzel-
baume im Offenland) (Biotop-Kirzel 62.x - 64.x) erfolgt gemaf der Arbeitshilfe A1 zur Hand-
lungsempfehlung. Die Flachenermittlung basiert dabei auf der Traufflache des Baumes.

Die Einzelbdume bilden dabei Sonderfélle in der Bewertung nach der Handlungsempfehlung,
da sie, anders als die Ubrigen Biotoptypen, als Punkte erfasst worden sind. BezugsgroRRe fur

1 "Negative Wertminderung”, d.h. reale Aufwertung durch Anlage Stationseingriinungen auf Ackerflachen.
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die Bilanzierung der Baume ist daher die Traufflache, die jedem Baum in Abh&ngigkeit seiner
Altersklasse unterstellt wird. Muss ein Einzelbaum eingriffsbedingt eingeschlagen werden, er-
folgt seine Bilanzierung somit additiv zu der Flachenbilanzierung des von diesem Baum Uber-
stellten flachigen Biotoptyps.

Als regelméRiger Rekultivierungsbiotop wird bei den Baumgruppen und -reihen bzw. den Ein-
zelbaumen als Direktausgleich die (Wieder-)Anpflanzung von Baumen im Verhaltnis 1:1 an-
gesetzt. Auch bei den Neupflanzungen werden die Traufflichen in Abhéngigkeit von der Al-
tersklasse unterstellt. Das zu kompensierende Bilanzdefizit bei einem eingriffsbedingten
Verlust eines Einzelbaumes erfolgt dann, abweichend von den flachigen Biotoptypen, nicht
nur Uber den geringeren zu beriicksichtigenden Planungswert, sondern auch tber die kleinere
Traufflache einer Neupflanzung. Dies ist in der Bilanzierung (siehe Anhang 2) bereits bertick-
sichtigt. Uber den Direktausgleich hinaus entsteht aufgrund des Ungleichverhaltnisses zwi-
schen der Traufflache in Bestand und Planung in der Regel ein mittels Ersatzmalinahmen zu
kompensierendes Defizit.

Vorhabenbedingt einzuschlagende Baume, die innerhalb des von Geholzen frei zu haltenden
Streifens stockten, konnen dagegen nicht durch eine Neupflanzung an Ort und Stelle ersetzt
werden. Diese gehen daher mit der Planungsflache Null in die Bilanzierung ein.

Die Wertdifferenzen, also der tiber die Rekultivierung des Arbeitsstreifens hinausgehende Be-
darf an Kompensationsflache, aufgrund der eingriffsbedingt in Anspruch genommenen Einzel-
baume aller Kartenblatter sind in der Tabelle im Anhang 2 (Formblatt | gemaf Arbeitshilfe A16
der Handlungsempfehlung) differenziert aufgefuhrt. Diese Differenzen werden in der folgen-
den Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 2: Kompensationsbedarf fur den Eingriff in Einzelbaume
Code-Nr. Biotoptypengruppe Wertminderung
[in WEm?Z]
Landkreis Mittelsachsen
62.x Einzelbdume, Baumgruppen, Baumreihen / Alleen 10.072
63.x
64.x
Erzgebirgskreis
62.x Einzelbdume, Baumgruppen, Baumreihen / Alleen 11.686
63.x
64.x
Planfeststellungsabschnitt Chemnitz gesamt 21.758

Zusammengefasst ergibt sich somit Gber den gesamten Trassenverlauf der EUGAL im Plan-
feststellungsabschnitt Chemnitz unter der Beriicksichtigung eines Direktausgleichs mittels Er-
satzpflanzung fir den Eingriff in Einzelbdume insgesamt zunéachst eine Wertdifferenz von
21.758 Werteinheiten (WEm?). Diese Wertdifferenz muss durch zusatzliche MaRnahmen au-
Rerhalb des Trassenbereichs kompensiert werden.
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3.3 Wertminderung von Landschaftsfunktionen

Der biotische Komplex als hochintegraler Ausdruck landschaftlicher Okosysteme repréasentiert
in den Bewertungsverfahren auch die abiotischen Wert- und Funktionselemente, wenigstens
die mit allgemeiner Bedeutung (Indikatorprinzip). Soweit jedoch durch ein Eingriffsvorhaben
Werte und Funktionen besonderer Bedeutung betroffen sind, ist eine allein auf den Biotopty-
pen basierende Bilanzierung nicht mehr ausreichend. Die durch die Beeintrachtigung von Wer-
ten und Funktionen besonderer Bedeutung verursachten Funktionsverluste sind in die Ermitt-
lung der kompensationsbedurftigen Wertminderung einzubeziehen.

Bei erheblicher Beeintrachtigung von Werten und Funktionen besonderer Bedeutung vergro-
Rert sich die Wertminderung, zu den tber den Biotopwertansatz ermittelten Wertminderungen
kommen die durch Funktionsminderung verursachten Wertminderungen hinzu. Der Kompen-
sationsbedarf leitet sich also aus den biotopbedingten Wertminderungen zuztglich der funkti-
onsbedingten Wertminderung ab.

Eine erhebliche Betroffenheit von Werten und Funktionen besonderer Bedeutung ist bei der
Verlegung einer unterirdischen Pipeline nicht wahrscheinlich, kann jedoch auch nicht grund-
satzlich ausgeschlossen werden (vergleiche dazu auch den UVP-Bericht, Unterlage 8). Ge-
mal der Vorab-Einschatzung anhand der Kriterien der Arbeitshilfe A3 zur Handlungsempfeh-
lung ist eine Betroffenheit der Schutzgiter "Arten und Biotope", des Bodens sowie des
Landschaftsbildes maoglich.

Nach der Regelvermutung der Handlungsempfehlung verursachen Beeintrachtigungen Wert-
minderungen von Wert- und Funktionselementen des Naturhaushalts aufgrund

= direkter Inanspruchnahme durch Uberbauung oder Versiegelung (woraus i.d.R. ein
vollstandiger Wertverlust resultiert)

= direkter Inanspruchnahme durch Uberplanung eines hochwertigen Biotoptyps mit ei-
nem geringwertigeren Biotoptyp (z.B. Verkehrsbegleitgriin an Stelle mesophilen Grin-
lands)

= durch indirekte Wirkungen durch Immissionen (Schadstoffe, Staub, Larm, Gertche).

Aufgrund des temporaren Charakters des Eingriffs beim Pipelinebau kann bei diesen Vorha-
ben bzw. Projekten auch bei einer eingriffsbedingten Inanspruchnahme von Elementen der
Schutzgiter mit Werten und Funktionen besonderer Bedeutung nicht regelmafig von deren
dauerhafter Beeintrachtigung ausgegangen werden.

Das vorliegende Vorhaben ist daher nicht auf eine bloRe Betroffenheit von Werten und Funk-
tionen besonderer Bedeutung an sich zu prifen, sondern darauf, ob die Beeintrachtigung der-
art erheblich ist, eine dauerhafte Funktionsminderung oder einen Funktionsverlust hervorzu-
rufen. Nur in diesem Fall sind Funktionsminderungsfaktoren fiir betroffene Funktionsraume
festzulegen und diese Wertminderung additiv zu bilanzieren.

In der Regel ist es jedoch aufgrund des temporaren Charakters des Vorhabens grundsatzlich
madglich, mittels Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen (vgl. Mal3nahmenkatalog, Unter-
lage 12.4), eine erhebliche oder dauerhafte Betroffenheit von Werten und Funktionen beson-
derer Bedeutung zu vermeiden. In der Regel ist dann keine Wertminderung zu bilanzieren.
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331 Eingriff in die Bodenfunktionen

Die Erfassung und Bewertung der Eingriffsfolgen auf das Schutzgut Boden erfolgt ebenfalls
nach den Vorgaben der Handlungsempfehlung. GemaR der Arbeitshilfe A2 sind dem Boden
primar die relevanten Funktionen des Naturhaushalts Archivfunktion, Biotopentwicklungsfunk-
tion und Biotische Ertragsfunktion zugewiesen.

Eine Betrachtung der Empfindlichkeit des Schutzgutes Boden gegentiber dem geplanten Ein-
griff erfolgt auch im Rahmen des UVP-Berichts. Die o0.a. relevanten Funktionen sind dort aus-
fuhrlich bewertet worden. Auf die Ausfihrungen dort wird hier daher ausdricklich Bezug ge-
nommen.

Zur Bewertung der Empfindlichkeit des Bodens enthalt die Handlungsanleitung "Bodenbewer-
tungsinstrument Sachsen" (Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG), Stand 3/2009) Hinweise auf die Bewertungen der natirlichen Teilfunktionen des
Schutzgutes.

Die schutzgutspezifischen Projektwirkungen des Pipelinebaues betreffen Uberwiegend die
Auswirkungskategorien Verdichtung aufgrund der mechanischen Belastungen durch das Be-
fahren des Arbeitsstreifens mit Baumaschinen, die erhthte Erosionsanfalligkeit baubedingt
vegetationsfreien Bodens sowie den Verlust der Archivfunktion durch das Umlagern bislang
ungestoérter Schichten durch das Abtragen des Oberbodens und den Aushub des Rohrgrabens
und der Gruben.

Zur digitalen Bodenkarte von Sachsen liegen durch das LfULG verschiedene Auswertungs-
themen zu den Bodenfunktionen und ihren Empfindlichkeiten vor. Ein Auswertungsthema
schutzwirdiger Boden liegt fur Sachsen jedoch nicht vor. Anhand des Bodenbewertungsin-
struments Sachsen" (dort S. 16, Tabelle 1) wurden daher gutachterlich diejenigen Bodenein-
heiten (anhand des Attributs "Leitbodenform”) aus den Béden des Untersuchungsraums se-
lektiert, die aufgrund des Bodentyps oder des Ausgangsmaterials als ein "Boden mit hoher
landschafts- und kulturgeschichtlicher Bedeutung" gemal dieser Tabelle gelten kénnen und
damit der Bewertung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte dienen. Im Un-
tersuchungsraum der EUGAL kann es sich dabei um Schwarzerdebéden, Anmoor- und Stag-
nogleye sowie Hoch- und Niedermoore handeln. Auch Bdden aus seltenen Bodensubstraten
(hier: Boden aus Flugsand) sowie aus periglazialen Substraten werden berucksichtigt. In der
Regel handelt es sich dabei zugleich um Béden, die aufgrund der Kleinflachigkeit ihrer Ver-
breitung als selten gelten miissen.

Im Planfeststellungsabschnitt sind von diesen Boden durch den Arbeitsstreifen der EUGAL
jedoch nur ein Anmoorgley sowie Pseudogleye aus periglazaren Lagen, schwerpunktmafig
verbreitet nordlich von Freiberg sowie dstlich von Neuhausen, betroffen. Diese werden auf
einer Gesamtlange von 1.221 Metern gequert (vgl. UVP-Bericht).

Gemal der Arbeitshilfe A13 der Handlungsempfehlung fihrt bei Béden mit Archivfunktion ein
Abtrag bzw. eine Abgrabung, also die vollstandige Entfernung des Solums von der Flache,
zum Verlust der Archivfunktion. Versiegelung und Uberbauung dieser Standorte fiihren zu ei-
ner Minderung der Funktion. Fur die Umlagerung, wie sie durch Aushub und Wiederverfillung
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des Rohrgrabens bei der Verlegung einer unterirdischen Rohrleitung verursacht wird, trifft die
Arbeitshilfe keine Aussage. Da der Rohrgraben mit dem autochthonen Aushub wieder verfllt
und der Arbeitsstreifen gleichartig rekultiviert wird, wird hier fur die Flache des Rohrgrabens
ebenfalls lediglich eine Minderung der Funktion angenommen, da das wertgebende Substrat
erhalten bleibt, jedoch eine ggf. charakteristische Schichtung durch Durchmischung verloren
geht.

Fur die anderen vom Boden getragenen Funktionen des Naturhaushalts, die Biotopentwick-
lungsfunktion und die Biotische Ertragsfunktion, fihren nach der Arbeitshilfe A13 Entwasse-
rung, Melioration oder Eutrophierung zu einer Minderung der Funktion. Derartige Beeintrach-
tigungen werden durch die Verlegung einer Pipeline nicht hervorgerufen (vgl. UVP-Bericht).
Die Biotische Ertragsfunktion kann zudem durch Verdichtung beeintrachtigt werden. Beim Bau
der EUGAL sind daher entsprechende Malinahmen (vgl. Unterlage 12.4 Malinahmenkatalog)
vorgesehen, um die Verdichtung des Bodens und damit eine Funktionsbeeintrachtigung zu
vermeiden. Versiegelung und Uberbauung fiihren dagegen zu einem Verlust zumindest der
Biotischen Ertragsfunktion. Versiegelung und Uberbauung kommen bei einer Pipelineverle-
gung nur bei der Errichtung von Stationsflachen vor. Die Flachen innerhalb der Stationsein-
zdunung werden befestigt, jedoch wiederum nur ein kleiner Anteil davon wird vollstandig ver-
siegelt fur die Errichtung eines Stationsgebaudes bzw. -containers, die restliche Flache wird
mit Schotter oder als Schotterrasen angelegt.

Daher werden hier sowohl die Inanspruchnahme der Boden mit Archivfunktion als auch die
Bereiche mit Bodenversiegelung in der Eingriffsbilanzierung bericksichtigt.

Die Faktoren der Funktionsminderung werden den Arbeitshilfen 13.3 bis 13.5 entnommen.
Daten zur Bodenschatzung stehen nur von ca. 1/7 der Landesflache zur Verfligung, der Un-
tersuchungsraum der EUGAL ist davon nicht erfasst. Die Bewertung der Biotischen Ertrags-
funktion erfolgt daher anhand des Attributs "F_Stufe" der Auswertekarte des LfULG zur BK 50
(Bewertungsstufe Natirliche Bodenfruchtbarkeit).

Die nachfolgende Tabelle fasst die Funktionsminderung der Bodenfunktionen der EUGAL im
Planfeststellungsabschnitt zusammen. Die Inhalte entsprechen denen der Spalten 14 - 18 des
Formbogens II.

Tabelle 3: Wertminderung der Bodenfunktionen
Betroffene Funk- | Beeintrachtigung Funktions- Flache [in m?] | Wertmin-
tion minde- derung [in
rungsfaktor WEm?2]
Landkreis Mittelsachsen
Archivfunktion Inanspruchnahme durch den Rohrgraben 15 1.221 mx4,4 8.058
(Funktionsminderung) m Rohrgra-
benbreite =
5.372
Archivfunktion Uberbauung mit Absperrstation Nieder- 15 728 1.092
schona-EUGAL
Ertragsfunktion Uberbauung mit Absperrstation Nieder- 1,9 728 1.383
schdna-EUGAL (F-Stufe 1V)
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Betroffene Funk- | Beeintrachtigung Funktions- Flache [in m?] | Wertmin-
tion minde- derung [in
rungsfaktor WEm?]

Ertragsfunktion Uberbauung mit Absperrstation WeiRRen- 0,9 1.128 1.015
born-EUGAL (F-Stufe II)

Ertragsfunktion Uberbauung mit Absperrstation Zethau- 14 1.122 1571
EUGAL (F-Stufe IlI)

Ertragsfunktion Uberbauung mit Absperrstation Sayda- 1,9 976 1.854
EUGAL (F-Stufe IV)

Erzgebirgskreis

-- kein Boden mit Archivfunktion, - 0 0
keine Absperrstation im Landkreis

Planfeststellungsabschnitt Chemnitz gesamt 14.973

Der Rohrgraben umfasst bei einer Querungslange von 1.221 Metern tUber Béden mit Archiv-
funktion bei einer Breite von 4,4 Metern insgesamt 5.372 Quadratmeter. An den insgesamt
vier Stationen der EUGAL im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz sind BaumafRnahmen vor-
gesehen mit einer Gesamtflache von 3.954 Quadratmetern, fir die die Minderung der Ertrags-
funktion, an der Station Niederschéna-EUGAL additiv auch der Verlust der Archivfunktion zu
bilanzieren ist. Somit ergibt sich fiir das Schutzgut eine zu kompensierende Wertminderung in
Hohe von 14.973 Werteinheiten (WEm?).

3.3.2 Eingriff in die Lebensraum- und Verbundfunktionen

Die Biotoptypen weisen die den jeweiligen Biotopflachen innewohnende Lebensraumfunktion
auf, die Fahigkeit von Landschaftsteilen, Arten und Lebensgemeinschaften Lebensstatten zu
bieten, so dass das Uberleben der Arten bzw. Lebensgemeinschaften entsprechend der cha-
rakteristischen naturrdumlichen Ausstattung gewdhrleistet ist. Daneben weisen sie als eine
nicht auf eine abgrenzbare Grundflache beziehbare Funktion die Verbundfunktion auf, die F&-
higkeit von Landschaftsteilen, den Individuen verschiedener (Teil-)Populationen bei der Mig-
ration zwischen deren (Teil-)Lebensraumen zumindest temporar Lebensstatten zu bieten und
ihnen durch diesen Gen-Austausch ein Uberleben im natirlichen Verbreitungsgebiet zu si-
chern oder die Voraussetzungen fir eine Wiederbesiedlung zu bieten.

Fiur den Bau der EUGAL ist aufgrund des nur zeitweiligen Verlustes der Biotoptypen und der
anschlielRenden gleichartigen Wiederherstellung des Arbeitsstreifens grundsatzlich nur von ei-
ner vorubergehenden Minderung der spezifischen Lebensraumfunktion auszugehen. Ein dau-
erhafter Funktionsverlust, z.B. durch Versiegelung, findetim Trassenverlauf nicht statt. Bei den
Absperrstationen wurde eine Inanspruchnahme von Biotopflachen mit spezifischer Lebens-
raumfunktion grundsatzlich vermieden.

Beeintrachtigungen der spezifischen Lebensraumfunktion von Biotopbereichen mit Werten
und Funktionen besonderer Bedeutung sind baubedingt auch auf3erhalb des Arbeitsstreifens
moglich. Diese kdnnen aus der Stérung angrenzender Raume durch Larm, Staubimmissionen
und optische Reize sowie aus der zeitweiligen Zerschneidung der Verbundfunktion durch den
Arbeitsstreifen und die Bautatigkeiten resultieren. Die Reichweite der Auswirkungen wird dabei
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im Wesentlichen durch die Standortbedingungen und Raumstruktur sowie die betroffenen Ar-
ten und Lebensgemeinschaften und deren spezifische Empfindlichkeit bestimmt.

Zur Vermeidung erheblicher oder dauerhafter Beeintrachtigungen von Arten und Lebensge-
meinschaften sind spezifische Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen (vgl. MalRnahmen-
katalog, Unterlage 12.4) entwickelt worden. Aufgrund des temporéaren Charakters des Vorha-
bens ist es mit diesen MaBhahmen maoglich, eine erhebliche oder dauerhafte Betroffenheit der
spezifischen Lebensraumfunktion zu vermeiden, auch bei der Tangierung von Bereichen mit
Werten und Funktionen besonderer Bedeutung. Auch eine Unterbrechung der Verbundfunk-
tion wird durch entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen vermindert.

In Einzelfall beeintrachtigte oder verlorengehende Lebensraumfunktionen, bspw. bei der Ent-
fernung von Hohlenb&umen, werden unmittelbar ortsnah und an die betroffenen Organismen-
gruppen angepasst ausgeglichen bzw. ersetzt, so dass die Kontinuitat der Lebensraumfunkti-
onen im Untersuchungsraum gewabhrt bleibt.

Das Erfordernis, dartber hinaus mittels eines pauschalierten Flachenansatzes eine dauer-
hafte Wertminderung flir eine Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion zu bilanzieren, wird
daher nicht festgestellt.

3.3.3 Beriicksichtigung der asthetischen Funktion des Landschaftsbildes

Anders als viele andere Eingriffsvorhaben, die zu Veranderungen des Landschaftsbildes fuh-
ren, bewirken unterirdische Rohrleitungen nur in Ausnahmeféallen dauerhafte Veranderungen.
Die vorhandene Oberflachengestalt wird weitgehend wiederhergestellt, so dass es nur beim
Verlust von pragenden Elementen oder durch das Hinzufligen naturferner Strukturen zu er-
heblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes kommen kann.

Rohrleitungen sind durch ihre unterirdische Lage der optischen Wahrnehmung jedoch weitge-
hend entzogen. Lediglich anhand der Markierungspfahle ist ihr Verlauf an der Oberflache zu
erkennen. Nur in besonderen Féllen ist es denkbar, dass auch bei naturnaher Rekultivierung
der Trasse die Lage der unterirdischen Rohrleitung sichtbar bleibt, selbst wenn die Trasse in
grol3en Teilen wieder mit Gehoélzen zugewachsen ist. Daher kann grundséatzlich davon ausge-
gangen werden, dass die Eingriffsintensitat von unterirdischen Rohrleitungen verglichen etwa
mit Eingriffen durch StraRenbauvorhaben gering ist.

Die EUGAL verlauft zu weiten Teilen im intensiv agrarisch genutzten Offenland. Aufgrund feh-
lender oder nur geringer Anzahl landschaftspragender Gehdlzstrukturen ist der Untersu-
chungsraum uber weite Strecken als unempfindlich gegenuber der Projektwirkung einzustufen
(vgl. UVP-Bericht, Schutzgut Landschaft). Durch das Vorhaben werden auch Wald- und Ge-
hélzbestande in Anspruch genommen und diese, sofern sie im von Gehdélzen frei zu haltenden
Streifen oberhalb der Leitung liegen, auch in andere, krautige Biotoptypen umgewandelt. Es
sind jedoch beim Landschaftsbild keine Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
betroffen. Aufgrund einer nur geringen Einwirkungsintensitat wurden keine erheblichen Um-
weltauswirkungen durch die EUGAL im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz festgestellt. Da-
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her werden eventuelle Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch die biotischen Kom-
pensationsmaflinahmen, die zugleich auch landschaftsasthetische Aspekte berlicksichtigen
(multifunktionale MafRnahmen), mit kompensiert.

3.4 Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs

Dem Gesamt-Kompensationsumfang, das ist die Summe des Umfangs aller Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen, liegt der Grundsatz der multifunktionalen Malihahmen zugrunde, dass die
biotischen Landschaftsfaktoren auch die abiotischen Wert- und Funktionselemente am Stand-
ort reprasentieren.

Folglich kann davon ausgegangen werden, dass mit der Kompensation fur die biotischen
Landschaftsfaktoren auch die Beeintrachtigungen von abiotischen Wert- und Funktionsele-
menten abgedeckt sind, vorausgesetzt, die ermittelten MalZnahmen eignen sich fir eine solche
multifunktionale Kompensation. In diesem Fall herrscht zwischen den Kompensationsumfan-
gen der biotischen Landschaftsfaktoren und der abiotischen Wert- und Funktionselemente das
Prinzip der Komplementaritat, was zur Folge hat, dass fir die betroffenen abiotischen Werte
und Funktionen die Notwendigkeit eigener Kompensationsmafl3nahmen entfallt. Der Umfang
der Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen zur Kompensation der biotischen Landschaftsfaktoren
entspricht in diesem Falle dem Gesamtkompensationsumfang.

Ein zusatzlicher Kompensationsbedarf ergibt sich nur dann, wenn durch den Eingriff bei einem
abiotischen Schutzgut Wert- und Funktionselemente von solch besonderer Bedeutung betrof-
fen waren, dass sie nicht mehr durch die multifunktionalen MaRRnahmen der biotischen Fakto-
ren zu kompensieren waren. In einem solchen Fall wirde daraus ein additives Kompensati-
onserfordernis erwachsen.

Nachfolgende Tabelle fihrt daher den ermittelten Wertverlust durch den Eingriff in die Lebens-
raumfunktion (Biotoptypen) mit der erforderlichen Ersatzflache fir den Verlust von Einzelb&u-
men zusammen. Maf3geblich fir die Kompensation der Lebensraumfunktion sind ausschliel3-
lich die Punktwerte. Aus der Bilanzierung des Eingriffs in die Landschaftsfunktionen ergibt sich
nur fir den Boden eine darliberhinausgehende additive Kompensationsnotwendigkeit. Aus der
Bilanzierung des Eingriffs in das Landschaftsbild ergibt sich dagegen keine Kompensations-
forderung.
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Zunéchst werden dazu die zu bertucksichtigenden Wertminderungen (geméafd der Spalten 12
und 13 des Formblattes | (entspricht den Spalten 14 und 15 der Tabellen in Anhang 1 und 2)
sowie gemal Spalte 18 des Formblattes Il (entspricht Tabelle 3) in der nachfolgenden Tabelle
zusammengefasst aufgefuhrt.

Tabelle 4: Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs fir die Leitung und Absperrstationen

Schutzgut Wertminderung [in WEm?]

Arten und Biotope (flachige Biotope) - Ausgleichsbedarf (Sp.12) 261.442

Arten und Biotope (flachige Biotope) - Ersatzbedarf (Sp.13) 585.967

Arten und Biotope (Einzelbdume) - Ausgleichsbedarf (Sp.12) 104

Arten und Biotope (Einzelbdume) - Ersatzbedarf (Sp.13) 21.654

Boden (Sp. 18) 14.973
884.140

Zusammengefasst ergibt sich Uber den Trassenverlauf nach der Bilanzierung insgesamt ein
Gesamt-Kompensationsbedarf von 884.140 Werteinheiten (WEmM?). Diese Wertdifferenz muss
durch Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen kompensiert werden.

Fur die im nachsten Schritt erfolgende differenzierte tabellarische Gegentberstellung der
Wertminderung und ihres biotopbezogenen Ausgleichs bzw. der nicht ausgleichbaren Wert-
minderungen und des biotopbezogenen Ersatzes sind gemaf der Handlungsempfehlung (dort
Arbeitshilfe A16) dann die Formblatter F 1l und F IV vorgesehen.

Die kartographische Darstellung in den Plananlagen 12.2.2 "Bestand, Eingriffs- und Konflikt-
darstellung” und 12.2.3 "MaRRnahmenkarte" umfasst neben dem gesamten Biotoptypenbe-
stand alle betroffenen Biotopflachen, die in Planunterlage und der Bilanztabelle im Anhang
gleichlautend nummeriert sind. Dargestellt sind auch alle Arbeitsstreifenflachen einschlieflich
der Stationsflachen, der von Geholzen frei zu haltende Streifen sowie die Lage der Leitung.
Grundsatzlich sind auf dieser Grundlage alle Konflikte beschriftet und jede betroffene Bio-
topflache mit den Symbolen der erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen
versehen.

3.5 Eingriff in Waldflachen

Die Inanspruchnahme von Waldflachen fur die Verlegung der EUGAL ist ausfuhrlich in der
Unterlage 18 (Forstrechtlicher Antrag) beschrieben. Auf diese Ausfuhrungen wird hier verwie-
sen.

Grundsatzlich ist vorgesehen, im Arbeitsstreifen den gleichen Biotoptyp wie vor dem Eingriff
zu initialisieren (vgl. Kap. 3.2.1). Bei der Querung von Gehdlzbesténden, insbesondere von
Waldern, ist jedoch zu beachten, dass ein Streifen unmittelbar tber dem Rohr (4,0 m beider-
seits der Rohrachse, insgesamt also ein Streifen von 8 m Breite) von Gehdlzen frei zu halten
ist. Im Wald geht dieser Streifen als real bestockte Flache somit verloren.
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Der von Gehdlzen freizuhaltende Streifen ist in die Bilanzierung des Eingriffs in die Biotopfunk-
tion eingegangen und wird entsprechend kompensiert (vgl. Unterlage 12.4 Ma3nahmenkata-
log). Da die Leitungsschneise jedoch weiterhin eine Waldflache bleibt, muss die erforderliche
KompensationsmafRnahme nicht zwingend in Form einer Ersatzaufforstung erfolgen.

3.6 Eingriff in die Fauna und ihre Habitate

Eine Beschreibung der Fauna und die Ermittlung ihrer Empfindlichkeit gegeniiber dem Eingriff
der Verlegung von Rohrleitungen erfolgte bereits im Rahmen des UVP-Berichts. Dort wurden
die Bestande, die Empfindlichkeiten gegentber den Projektwirkungen sowie die Auswirkungen
textlich und kartographisch dargestellt. Weiterhin ist die Fauna Gegenstand des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrags (Unterlage 11). Auf diese Ausfiihrungen wird hier verwiesen.

In diesen Unterlagen sind die baubedingten Wirkungen, die eingriffsrelevante erhebliche Be-
eintrachtigungen der Fauna hervorrufen kénnen, sowie die zur Vermeidung bzw. Minderung
der Beeintrachtigung erforderlichen MaRhahmen beschrieben. Diese MalRnahmen sind in den
LBP Ubernommen worden (vgl. Unterlage 12.4 MaRhahmenkatalog).

3.7 Naturschutzrechtlich geschitzte Flachen

Von der Erdgasfernleitung EUGAL werden in Sachsen verschiedene festgesetzte Schutzge-
biete von der Trasse oder den temporaren Arbeitsflachen tangiert bzw. gequert.

Eine Beschreibung der Schutzgebiete und die Ermittlung ihrer Empfindlichkeit gegentber dem
Eingriff der Verlegung von Rohrleitungen erfolgte bereits im Rahmen des UVP-Berichts. Dort
sind die Schutzgebiete textlich und kartographisch dargestellt. Auf diese Ausfiuihrungen wird
hier verwiesen. Europarechtlich geschiitzte Gebiete (NATURA 2000-Gebiete) sind ferner Ge-
genstand der NATURA 2000-Vertraglichkeitsstudien (Unterlage 10).

Im Rahmen des Planfeststellungsantrags wird die Genehmigung bzw. die Befreiung von be-
troffenen Verboten der jeweiligen Schutzgebietsverordnungen beantragt. Diese Antrage sind
Gegenstand einer separaten Antragsunterlage (Antrag auf Naturschutzrechtliche Genehmi-
gung, Unterlage 17). Auf diese Ausflihrungen wird ebenfalls verwiesen.

3.8 MalRnahmenflachen Dritter im Trassenbereich

Verschiedene Malinahmen, die seinerzeit zur Kompensation des Eingriffs durch die Erdgas-
fernleitung OPAL angelegt worden sind, befinden sich unmittelbar im Nahbereich zur OPAL-
Trasse. Aufgrund der Parallelfiihrung kénnen solche Kompensationsflachen auch durch den
Arbeitsstreifen der EUGAL in Anspruch genommen werden.

Eine dieser MaRnahmen ist die ehemalige Kleinbahntrasse bei SP 56,5 bei Niederschtna (Ge-
meinde Halsbriicke). Dort ist der bestehende Gehdlzsaum durch Einzelbaumpflanzungen er-
ganzt worden (OPAL-MalRhahme E 03.1-B).

Diese MaRnahmenflache wird durch die EUGAL gequert. Der Arbeitsstreifen ist in diesen Ab-
schnitten als Minderungsmaf3nahme stark eingeschrankt worden. Dennoch mussen in diesem
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Abschnitt einige Baume eingeschlagen werden, darunter auch ein der seinerzeit zur Kompen-
sation angepflanzter Baum. Die benachbarte Absperrstation Niederschona-EUGAL wird au-
Rerhalb des Geholzbestands errichtet, fur diese ist kein Einschlag erforderlich.

Der Gehdlzbestand an der Bahntrasse ist entsprechend seines Biotopwerts in die Bilanz die-
ses LBP eingegangen (siehe Tabelle Anhang 1 i.V.m. Plananlage 12.2.2). Die Flache wird
gleichartig rekultiviert, die gleichwertige Wiederherstellung ist jedoch nicht kurzfristig maglich.
Die verbleibende Wertdifferenz geht daher in die ermittelte Kompensationsbilanz ein und wird
durch MaRnahmen an anderer Stelle damit dann auch wertgleich kompensiert.

Aufgrund der nur temporaren Inanspruchnahme stehen diese Flachen nach der Rekultivierung
ihrem ursprunglichen Kompensationszweck uneingeschrankt wieder zur Verfugung. Eine Be-
eintrdchtigung der Kontinuitéat der Lebensraumfunktion des Gehdlzsaums an der Klein-
bahntrasse wird daher nicht festgestellt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Biotopflachen, bspw. Hecken oder
Baumreihen, im Planfeststellungsabschnitt urspriinglich als Kompensationsmafnahmen fir
Eingriffsvorhaben Dritter angelegt worden sind. Alle Biotopflachen im Planfeststellungsab-
schnitt werden in Abhangigkeit von ihrem aktuellen Biotopwert bilanziert und gleichartig wie-
derhergestellt. Alle Flachen stehen aufgrund der nur temporéren Inanspruchnahme nach der
Rekultivierung ihrem Kompensationszweck uneingeschréankt wieder zur Verfligung. Eine Be-
eintr&chtigung der Kontinuitat der Lebensraumfunktion aufgrund der Verlegung der EUGAL ist
fur keine Biotopflache festgestellt worden.
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4 Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs durch die GDRM
Deutschneudorf-EUGAL

In diesem Kapitel wird der Eingriff durch den Bau und Betrieb der GDRM-Anlage beschrieben
und quantifiziert. Hier sind die FlachengroRen der beanspruchten Biotoptypen, die Biotopty-
penbewertung sowie die Eingriffsbilanzierung, auch fir beanspruchte Landschaftsfunktionen
(Kapitel 4.2.2), angegeben und die Grol3e der erforderlichen KompensationsmalRnahmen wird
ermittelt.

4.1 Beschreibung der GDRM-Anlage

Als Exportstation fUr die in Richtung Tschechien zu transportierenden Gasmengen ist in Deut-
schneudorf die Errichtung einer Gasdruckregel- und Gasmessanlage (GDRM-Anlage) geplant.

41.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die GDRM Deutschneudorf-EUGAL (im Folgenden: GDRM-Anlage) dient der Messung von
Erdgasmengen und Erdgasqualitat sowie der Druckregelung des zu transportierenden Erdga-
ses.

Das Gelande der GDRM-Anlage umfasst rd. 3,61 Hektar einschlief3lich einer Begrinungsfla-
che, die zugleich einen Sichtschutzwall einschliel3t. Die eingezéaunte Betriebsflache betragt rd.
2,55 Hektar.

Die GDRM-Anlage besteht aus mehreren Gebauden. Dabei handelt es sich um ein Versor-
gungsgebaude (mit einem Kesselraum, EMSR-Raum, einem Raum fir die Heizgasaufberei-
tung sowie Besprechungs- und Sozialraumen), drei Gasdruckregel- und Gasmess-Gebaude
und zwei Analysecontainern. Die maximale Firsthbhe von 7,9 Metern erreichen nur die drei
GDRM-Gebaude. Die Kesselanlage weist drei Schornsteine mit einer Héhe von max. 10 Me-
tern auf. Daneben werden Molchschleusen sowie ein Feuerldschtank (Inhalt ca. 200 Kubikme-
ter) errichtet.

Die geplante Zufahrt zur GDRM-Anlage (zugleich Feuerwehrzufahrt) erfolgt von der Kreis-
stral3e K 8109 uber den Eberhardweg.

Es werden im Zuge der Errichtung der GDRM-Anlage insgesamt drei temporar wahrend der
Bauzeit benotigte Montage- und Materiallagerplatze eingerichtet.

4.1.2 Voraussichtliche Auswirkungen des Vorhabens

Anders als die Verlegung der EUGAL verursacht die Errichtung der GDRM-Anlage aufgrund
der dauerhaften Inanspruchnahme der Anlagenflache vorwiegend anlagebedingte sowie auch
betriebsbedingte Auswirkungen. Fur die temporéaren Baueinrichtungsflachen kdnnen dagegen
die gleichen, vorwiegend temporéren baubedingten Auswirkungen angenommen werden wie
fur den Arbeitsstreifen der EUGAL.

Baubedingt gehen auf der gesamten Anlagenflache die vorhandenen Biotopstrukturen voll-
standig verloren. Anders als bei der Pipelineverlegung ist auch auf der spater nicht tiberbauten
Anlagenflache eine gleichartige Wiederherstellung nicht moglich. Der Boden auf der spater
befestigten bzw. Uberbauten Anlagenflache geht baubedingt durch die Versiegelung mit allen
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seinen Funktionen verloren. Auch auf den spater nicht zu versiegelnden Flachen wirken die
Umlagerung beim Aushub von Rohrgréaben und Baugruben, die Massenversétze beim Her-
stellen eines Planums und der Errichtung des umgebenden Walls sowie das intensive Befah-
ren mit schweren Baumaschinen im Arbeitsbereich starker auf den Boden und die daran ge-
koppelten Funktionen ein als bei der Leitungsverlegung.

Die anlagebedingten Beeintrachtigungen resultieren aus dem dauerhaften Bestand der An-
lage. Die eingezaunte Anlage bietet in der Regel keinen bedeutsamen Lebensraum und weist
keine Biotope besonderer Bedeutung auf. Boden ist in der Regel nicht mehr vorhanden bzw.
das Substrat auf den nicht versiegelten Flachen erflllt nur noch eingeschrankte Bodenfunkti-
onen, in Abhéngigkeit von der vorherigen Beeintrachtigung. Eine Retentionsfunktion ist nicht
mehr vorhanden, das gefasste Niederschlagswasser wird abgeleitet.

Durch den Betrieb der GDRM-Anlage kann es zu Emissionen von Luftschadstoffen, Schall
und Licht kommen und zusatzlicher Verkehr erzeugt werden.

Schallimmissionen, welche durch die Mess- und Regeleinrichtungen entstehen, werden durch
die Einhausungen auf ein Minimum reduziert.

Die zu erwartende Emissionsrate der Kesselanlage der GDRM Deutschneudorf-EUGAL liegt
nach derzeitigem Kenntnisstand fur NOx auch bei Annahme der unguinstigsten Betriebsbedin-
gungen weit unterhalb der Bagatellschwelle.

Wahrend des Betriebs der GDRM-Anlage wird die nachtliche Beleuchtung auf ein notwendiges
Mindestmal3 beschrankt. Die Beleuchtung erfolgt mittels LED-Technik und es ist keine dauer-
hafte nachtliche Beleuchtung vorgesehen, da es sich um eine unbemannte Anlage handelt.

Die Anlage ist unbesetzt, es sind keine standigen Arbeitsplatze geplant. Lediglich fur Kontrol-
len, Reparatur- und Wartungsarbeiten muss die Anlage betreten bzw. befahren werden.

4.2 Eingriffsermittlung fir die GDRM-Anlage

Die Eingriffsdarstellung und -bilanzierung erfolgt ebenso wie die der Erdgasfernleitung nach
dem oben bereits ausfihrlich beschriebenen Bewertungsverfahren "Handlungsempfehlung
zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen" (Juli 2003, in der Fas-
sung vom Mai 2009), erstellt im Auftrag des Sachsischen Ministeriums fir Umwelt und Land-
wirtschaft (SMUL).

42.1 Bilanzierung flachenhafter Biotope

Die Errichtung der GDRM-Anlage entspricht dem Regelfall des Bewertungsverfahrens eines
dauerhaften Eingriffs, der durch Versiegelung oder zumindest eine sich vom Ausgangszustand
deutlich unterscheidende Folgenutzung auf der Eingriffsflache charakterisiert ist. Der grofite
Teil des ermittelten Bilanzdefizits ist somit auf3erhalb der Betriebsflache zu kompensieren.
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Die Wertdifferenzen aufgrund der eingriffsbedingt in Anspruch genommenen Biotopflachen auf
der Anlagenflache werden in der folgenden Tabelle (Angaben entsprechen den Spalten 12
und 13 des Formblattes I) nach den einzelnen Biotoptypenhauptgruppen zusammengefasst.

Tabelle 5: Kompensationsbedarf GDRM-Anlage fur den Eingriff in die Biotopflachen
Code-Nr. Biotoptypenhauptgruppe Wertminderung
[in WEm?]
2.X Gewasser 0
3.x Moore und Simpfe 0
4.x Grinland und Ruderalfluren 621.804
5.x Magerrasen, Felsfluren und Zwergstrauchheiden 0
6.x Baumgruppen, Hecken und Geblsche 231
62.x, 63.X, 64.x Einzelbdume 474
7.X Walder und Forsten 127.196
8.x Acker und Sonderstandorte 0
9.x Siedlung, Infrastruktur und Griinflachen 82
GDRM-Anlage gesamt 749.787

Zusammengefasst ergibt sich somit fir die GDRM-Anlage insgesamt eine Wertdifferenz von
749.787 Werteinheiten (WEm?2). Diese Wertdifferenz muss durch KompensationsmafRnahmen
aul3erhalb des direkten Eingriffsbereichs kompensiert werden.

4.2.2 Wertminderung von Landschaftsfunktionen
4221 Eingriff in die Bodenfunktionen

Die Erfassung und Bewertung der Eingriffsfolgen auf das Schutzgut Boden erfolgt ebenfalls
nach den Vorgaben der Handlungsempfehlung. Die Faktoren der Funktionsminderung werden
den Arbeitshilfen 13.3 bis 13.5 entnommen.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Funktionsminderung der Bodenfunktionen in der GDRM-
Anlage zusammen. Dabei werden hier sowohl die Inanspruchnahme der Bodenfunktionen als
auch die Bodenversiegelung durch die Anlagenbestandteile in der Eingriffsbilanzierung be-
ricksichtigt. Die Inhalte entsprechen denen der Spalten 14 - 18 des Formbogens Il. Der Funk-
tionsminderungsfaktor wird gemanr A13.3 mit 1,4 festgelegt.

Tabelle 6: Wertminderung der Bodenfunktionen durch die GDRM-Anlage
Betroffene Beeintrachtigung Funkti- Flache | Wertminde-
Funktion onsminde- [in m3] rung
rungsfak- [in WEm?]
tor

Archivfunktion - - - R

Ertragsfunktion | Funktionsverlust durch Umlagerung und Ver- 14 33.308 46.631
lust durch Uberbauung
Biotopentwick- | Funktionsverlust durch Uberbauung 1,0 25.544 25.544
lungsfunktion
GDRM-Anlage gesamt 72.175
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Somit ergibt sich fur die Landschaftsfunktion Boden eine zu kompensierende Wertminderung
in Hohe von 72.175 Werteinheiten (WEm?).

4222 Eingriff in die Retentionsfunktion

Der am Standort der GDRM-Anlage stockende Wald ist als Wald mit Hochwasserschutzfunk-
tion ausgewiesen. Wald mit besonderer Hochwasserschutzfunktion dient der Pufferung von
Niederschlagsspitzen in unwettergefahrdeten Gebieten und sorgt somit fur eine Stetigkeit der
Wasserspende und eine Erhéhung von Niedrigwasser. Er schitzt dadurch vor Hochwasser
uber das in den gesetzlichen Schutzgebieten inhaltlich und raumlich festgelegte Maf3 hinaus.
Der Wald ist grof3flachig im Landschaftsraum ausgewiesen, der beanspruchte Bereich umfasst
nur einen geringen Anteil. Die Bedeutung wird als mittel eingestuft, so dass ein Funktionsmin-
derungsfaktor von 1,0 angewendet wird.

Tabelle 7: Wertminderung der Retentionsfunktion durch die GDRM-Anlage
Betroffene Beeintrachtigung Funkti- Flache | Wertminde-
Funktion onsminde- [in m3] rung
rungsfak- [in WEm?]

tor
Retentionsfunk- | Verlust von Wald mit Hochwasserschutz- 1,0 6.249 6.249

tion funktion

GDRM-Anlage gesamt 6.249

Fur die Beeintrachtigung der Retentionsfunktion ist eine zu kompensierende Wertminderung
in Hohe von 6.249 Werteinheiten (WEm?2) zu kompensieren.

42.2.3 Beriicksichtigung der asthetischen Funktion des Landschaftsbildes

Das Landschaftsbild wird nicht in einem Mafl3e verandert, dass charakteristische Elemente des
Gesamtlandschaftsraumes nicht mehr oder nur noch tberpragt wahrgenommen werden wir-
den und der von den Wirkungen des Vorhabens betroffene Teil des Landschaftsraumes an
Bedeutung verliert (vgl. Teil D, Unterlage 8, Kapitel 16).

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung fur das Landschaftsbild werden nicht
Uberplant oder auf sonstige Art und Weise in ihrer Wertigkeit beeintrachtigt.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftshildes durch die GDRM-Anlage sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

4.2.3 Eingriff in Waldflachen

Die Inanspruchnahme von Waldflachen fir die Errichtung der GDRM-Anlage ist ausfihrlich in
Teil F, Unterlage 18 (Forstrechtlicher Antrag) beschrieben. Auf diese Ausfiihrungen wird hier
verwiesen.

Die in Anspruch genommene Waldflache geht nicht nur als real bestockte Flache verloren,
durch die Errichtung der Anlage verliert diese Flache auch rechtlich ihre Waldeigenschaft. Da-
her ist forstrechtlich als Kompensation eine Ersatzaufforstung erforderlich. Gemaf dem Forst-
rechtlichen Antrag betragt das notwendige Verhaltnis zwischen Einschlag und Ersatz 1:1,5. In
der Kompensationsbilanz (Kapitel 6.6) ist dieses Verhaltnis bericksichtigt.
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4.2.4 Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs

Dem Gesamt-Kompensationsumfang, das ist die Summe des Umfangs aller Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen, liegt der Grundsatz der multifunktionalen MalRnahmen zugrunde, dass die
biotischen Landschaftsfaktoren auch die abiotischen Wert- und Funktionselemente am Stand-
ort reprasentieren.

Zunéchst werden dazu die zu bertcksichtigenden Wertminderungen (gemaf der Spalten 12
und 13 des Formblattes | (entspricht den Spalten 14 und 15 der Tabellen in Anhang 1 und 2)
sowie gemal Spalte 18 des Formblattes Il (entspricht Tabelle 3) in der nachfolgenden Tabelle
zusammengefasst aufgefuhrt.

Tabelle 8: Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs der GDRM-Anlage
Schutzgut Wertminderung [in WEm?]
Arten und Biotope (flachige Biotope) - Ausgleichsbedarf (Sp.12) 614.346
Arten und Biotope (flachige Biotope) - Ersatzbedarf (Sp.13) 135.441
Boden (Sp. 18) 72.175
Retentionsfunktion 6.249
Landschaftsbildfunktion 0
GDRM-Anlage gesamt 828.211

Zusammengefasst ergibt sich fir die gesamte GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL nach
der Bilanzierung insgesamt ein Gesamt-Kompensationsbedarf von 828.211 Werteinheiten
(WEm?2). Diese Wertdifferenz muss durch Ausgleichs- und Ersatzmal3ihahmen kompensiert
werden.
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5 Artenschutz

Der Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in den Bestimmungen des Kapitels 5 (88 37-55) verankert.

5.1 Rechtliche Grundlagen

Der allgemeine Artenschutz laut Kapitel 5 Abschnitt 2 BNatSchG umfasst alle wildlebenden
Tiere und Pflanzen, auch die sog. "Allerweltsarten”. Er wird im Genehmigungsverfahren fir
Eingriffe, Vorhaben oder Planungen nach den MalRgaben und mit den Instrumenten der Ein-
griffsregelung berticksichtigt.

Der allgemeine Artenschutz unterbindet jegliche mutwillige Beeintrachtigung, Zerstérung oder
Verwistung "ohne verntnftigen Grund" der wild lebenden Tiere, Pflanzen und deren Lebens-
statten. Es ist laut 8 39 Abs. 5 BNatSchG verboten

= die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, [...] sowie an Hecken und Hangen abzubren-
nen oder nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundflachen so zu behandeln,
dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeintrachtigt wird

= B&ume, die auRerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gartnerisch ge-
nutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Z&une, Geblsche und andere Gehdlze
in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu
setzen; zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen

= Rohrichte in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September zuriickzuschneiden; aul3er-
halb dieser Zeiten dirfen Rohrichte nur in Abschnitten zurtickgeschnitten werden

= standig Wasser fihrende Grében unter Einsatz von Grabenfrdsen zu rdumen, wenn
dadurch der Naturhaushalt, insbesondere die Tierwelt erheblich beeintrachtigt wird.

Die obigen Verbote gelten nicht fur

= behoérdlich angeordnete MaRnahmen

=  MaRnahmen, die im 6ffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit
durchgefuhrt werden kénnen, wenn sie behérdlich durchgefihrt werden, behérdlich zu-
gelassen sind oder der Gewahrleistung der Verkehrssicherheit dienen

= nach § 15 zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft

= zulassige Bauvorhaben, wenn nur geringfugiger Gehdlzbewuchs zur Verwirklichung
der Baumalinahmen beseitigt werden muss.

Daruiber hinaus ist es laut 8 39 Abs. 6 BNatSchG verboten, Hohlen, Stollen, Erdkeller oder
ahnliche Raume, die als Winterquartier von Fledermausen dienen, in der Zeit vom 1. Oktober
bis zum 31. Marz aufzusuchen. Dies gilt nicht zur Durchfiihrung unaufschiebbarer und nur
geringflgig stérender Handlungen sowie fir touristisch erschlossene oder stark genutzte Be-
reiche.
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Uber den allgemeinen Artenschutz hinaus gelten laut Kapitel 5 Abschnitt 3 BNatSchG weiter-
fuhrende Vorschriften zum Schutz streng und besonders geschutzter und bestimmter anderer
Tier- und Pflanzenarten. Die Belange des besonderen Artenschutzes werden fur Eingriffe, Vor-
haben und Planungen in dem gesonderten Gutachten, dem Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag (ASF, vgl. Unterlage 11), berticksichtigt.

Die im Sinne dieser Regelungen besonders und streng geschiitzten Arten werden in 8 7 Abs.
2 Nr. 13 und 14 BNatSchG definiert. Es handelt sich dabei um Arten, die in folgenden Schutz-
verordnungen und Richtlinien aufgefihrt sind:

Besonders geschutzte Arten

= Arten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung)
= Arten des Anhangs IV der RL 92/43 EWG (= FFH-Richtlinie)

= Européische Vogelarten geman Richtlinie 2009/147/EG (= Vogelschutzrichtlinie)

= Arten, die in einer Rechtsverordnung nach 8§ 54 Abs. 1 aufgefihrt sind

Streng geschiitzte Arten

= Arten des Anhangs A der EG-Verordnung Nr. 338/97 (= EG-Artenschutzverordnung)
= Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG (= FFH-Richtlinie)
= Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 aufgefihrt sind

Alle europarechtlich streng geschitzten Arten sind auch besonders geschiitzt.

Zu den europaischen Vogelarten z&hlen nach der Vogelschutzrichtlinie alle in Europa heimi-
schen, wildlebenden Vogelarten. Alle européaischen Vogelarten sind besonders geschiitzt, ei-
nige Arten sind daneben aufgrund der BArtSchV oder der EG-ArtSchVVO auch streng geschitzt
(z. B. alle Greifvogel und Eulen). Europaische Vogelarten, die nicht gefahrdet sind (soge-
nannte "Allerweltsarten" mit einem landesweit giinstigen Erhaltungszustand und einer grofRen
Anpassungsfahigkeit), werden ebenfalls im ASF (Teil D, Unterlage 11) zusammenfassend in
sog. "Gilden" betrachtet. Auch relevante Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie und deren
Lebensraume werden im Sinne des Umweltschadensgesetzes zuséatzlich im ASF abgehan-
delt.

Nur national besonders oder streng geschiitzte Arten auf3erhalb der européischen Vogelarten
werden nicht im Rahmen des ASF, sondern in diesem Rahmen der Eingriffsregelung beriick-
sichtigt (LPB). Arten in einer Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG gibt es derzeit noch
nicht.

5.2 Sonstige geschiutzte und gefahrdete Arten

Im nachfolgenden Text werden die innerhalb des Untersuchungsraumes nachgewiesenen
sonstigen besonders geschiitzten Arten gemaf EU- und Bundesartenschutzverordnung sowie
die in Sachsen gefahrdeten Arten dargelegt und auf mdgliche projektspezifischen Konflikte
Uberprift. Es handelt sich um Arten aus der Gruppe der Pflanzen, Fische, Amphibien, Repti-
lien, Libellen und Schmetterlinge. Die ggf. notwendigen VermeidungsmalRnahmen fir diese
Tier- und Pflanzenarten werden beschrieben (siehe MalRnahmenblatter Anhang Unterlage
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12.4). Die kartographische Darstellung erfolgt in den Plananlagen 8.2.4 und 8.2.5 des UVP-
Berichtes (Teil D, Unterlage 8) sowie 12.2.2. und 12.2.3 (LPB, Unterlage 12).

Erfasstes Artenspektrum innerhalb des Untersuchungsraumes

Folgende in diesem Rahmen zu prifende Tier- und Pflanzenarten wurden innerhalb des Un-
tersuchungsraumes festgestellt. Die Verortung erfolgt analog zum UVP-Bericht innerhalb von
definierten Empfindlichkeitsraumen. Die Herleitung der Empfindlichkeitsrdume ist dem UVP-
Bericht (Teil D, Unterlage 8) zu entnehmen. Die Darstellung der Empfindlichkeitsraume erfolgt
in Plananlage 8.2.5 des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8).

Tabelle 9: Besonders geschiitzte und/oder gefahrdete Tier- und Pflanzenarten im Untersuchungsraum
Art Schutzstatus RL Sachsen Empfindlichkeitsraum
deutscher Name gemaf UVP-Bericht
wissenschaftl. Name
Amphibien
Bergmolch § 3 6, 7, 26, 28, 30
(Triturus alpestris)

Erdkrote 8§ - 1,3,4,6,7,8,9, 15,

(Bufo bufo) 16, 19, 20, 21, 22, 23
,24, 25, 26, 30, 31

Grasfrosch § - 1,3,4,6,7,8,16, 19,

(Rana temporaria) 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 30, 31

Teichmolch 8§ Y, 16, 19, 20, 23, 24, 25

(Triturus vulgaris)

Reptilien

Blindschleiche 8§ - 11

(Anguis fragilis)

Kreuzotter § 2 26, 28, 30, 31, 32, 34

(Vipera berus)

Ringelnatter 8 \% 1,19, 20, 21, 26

(Natrix natrix)

Waldeidechse 8 \% 28, 30, 31, 32,34

(Zootoca vivipara)

Fische

Asche 2 3,13

(Thymallus thymallus)

Flussaal 2 10, 27

(Anguilla anguilla)

Flussbarbe 3 3

(Barbus barbus)

Libellen

Blaufliigel-Prachtlibelle § 3 1,3,13,14

(Calopteryx virgo)

Blutrote Heidelibelle 8§ - 3,15
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(Parus montanus)

Art Schutzstatus RL Sachsen Empfindlichkeitsraum
deutscher Name gemaf UVP-Bericht
wissenschaftl. Name

(Sympetrum sanguineum)

Gebanderte Prachtlibelle 8§ - 3

(Calopteryx splendens)

Herbst-Mosaikjungfer 8§ - 3

(Aeshna mixta)

Vogel

Blasshuhn § - 15

(Fulica atra)

Feldschwirl 8 - 5, 20, 22
(Locustella naevia)

Gimpel § - 30, 32, 33, 34, 35
(Pyrrhula pyrrhula)

Goldammer § - 30, 31, 32, 34, 35
(Emberiza citrinella)

Graureiher § - 1

(Ardea cinerea)

Grinfink § - 31, 32

(Carduelis chloris)

Haubenmeise 8 - 32,34

(Parus cristatus)

Haubentaucher 8 - 33,34

(Podiceps cristatus)

Heckenbraunelle § - 30, 31, 32, 34, 35
(Prunella modularis)

Hohltaube 8 - 4,29, 30, 32, 33
(Columba oenas)

Kolkrabe § - 30, 33

(Corvus corax)

Nebelkrahe § - 21

(Corvus corone)

Sommergoldhahnchen § - 3

(Regulus ignicapillus)

Teichrohrsanger § - 1

(Acrocephalus scirpaceus)

Wacholderdrossel 8 - 31, 35

(Turdus pilaris)

Wachtel § - 3,7,20,21
(Coturnix coturnix)

Weidenmeise § - 3
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Art Schutzstatus RL Sachsen Empfindlichkeitsraum
deutscher Name gemaf UVP-Bericht
wissenschaftl. Name
Pflanzen
Breitblattriges Knabenkraut | § 3 28
(Dactylorhiza majalis)
Echte Arnika § 3 20
(Arnica montana)
Fieberklee 8 3 randl. auRerhalb 24, 26
(Menyanthes trifoliata)
Niedrige Schwarzwurzel § 1 20
(Scorzonera humilis)
Stattliches Knabenkraut § 2 26
(Orchis mascula)

§ = besonders geschiitzt

RL Sachsen = Rote Listen Sachsens gem. Taxa = Amphibien und Reptilien (2010), Fische und Rundmauler (1996),
Tagfalter (2009), Widderchen (1996), Heuschrecken (1995)

Rote Liste Status: 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefahrdet, 3 = Gefahrdet, V = Vorwarnliste, G = Gefahr-
dung anzunehmen, Status aber unbekannt, D = Daten defizitar, — = Ungeféhrdet

5.3 Darlegung der moglichen artenschutzfachlichen Verbotstat-
bestéande auf die einzelnen Artengruppen fur die EUGAL

531 Saugetiere

Artspezifische Empfindlichkeiten gegenuber den Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen fir
Saugetiere insbesondere bei der baubedingten Inanspruchnahme von FoRU und Nahrungs-
habitaten. Vorkommen ubiquitérer Sdugetierarten (z. B. Feldhase, Braunbrustigel, Rotfuchs)
innerhalb oder angrenzend der vom Vorhaben beanspruchten Flachen kénnen nicht ausge-
schlossen werden. Bei diesen Arten handelt es sich nahezu ausschliel3lich um weitverbreitete,
sowohl in Sachsen als auch in Deutschland ungefahrdete Arten, welche zumeist wenig spezi-
fisch hinsichtlich ihrer Habitatanspriiche und weit verbreitet sind. Sollten sich zum Zeitpunkt
des Leitungsbaus Individuen wahrend ihrer Aktivitatsphase im Querungsbereich aufhalten,
werden diese als mobile Tiere in der Lage sein, der langsam fortschreitenden Baumalinahme
auszuweichen und in weniger gestorte Bereiche Uberzusiedeln. Auf Grund der abschnittswei-
sen Errichtung von Ausstiegshilfen am Rohrgraben (vgl. MaRnahmen V-T1 B, V-T4 A sowie
V-T4 B) konnen sich hinein gefallene Individuen selbststandig den Rohrgraben wieder verlas-
sen oder im Rahmen der OBB umgesetzt werden. Der Verlust von Einzelindividuen im Win-
terguartier oder nicht mobiler Jungtiere sowie eine Betroffenheit von einzelnen Fortpflanzungs-
statten bei Durchfuihrung der Leitungsverlegung kann hingegen nicht ganzlich ausgeschlossen
werden. Moégliche geringfligige Verluste werden jedoch nicht populationsrelevant sein und der
derzeitige Erhaltungszustand der genannten Arten wird unverandert bleiben. Die 6kologische
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Funktion der potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestétten bleibt durch die rAumlich enge Be-
grenzung des Eingriffs im Vergleich zum Habitatangebot im r&dumlichen Zusammenhang
grundsatzlich gewahrt, so dass i. d. R. die Legalausnahme des § 44(5) BNatSchG gilt.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
Unter Berucksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmaf3nahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezuglich fur Sdugetiere zu prognostizieren.

5.3.2 Amphibien

Artspezifische Empfindlichkeiten gegenuber den Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen fir
Amphibienarten insbesondere bei der baubedingten Inanspruchnahme von Landlebensréu-
men. AulRerdem konnen durch den Arbeitsstreifen mit Rohrgraben Wanderbeziehungen zwi-
schen Land- und Wasserlebensraumen unterbrochen werden. Fur die erfassten auf3erhalb
des Arbeitsstreifens liegenden Laichgewasser sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Anlagebedingt ist durch die unterirdische Lage der Leitungen keine relevante Wirkung zu er-
warten.

Bei der temporaren Inanspruchnahme von Wanderstrecken und Landlebensrdumen besteht
die Gefahr, dass Tiere verletzt oder getétet werden. Tiere kdnnen in die Arbeitsbereiche ein-
wandern und durch Baufahrzeuge getotet werden oder in den ged6ffneten Rohrgraben fallen
und hier verenden.

Durch die MaRnahmen V-T4 A und V-T4 B kann eine Gefahrdung von Amphibien verhindert
werden. Sie umfasst die Installation von Amphibienleiteinrichtungen bzw. Amphibienschutz-
zaunen vor Beginn der Rohrgrabendéffnung. Bei einem raumlich begrenzten Baufeld kann das
Zaunleitsystem die anwandernden oder abwandernden Tiere in nicht beeintrachtigte Ab-
schnitte lenken. Sind keine geeigneten Querungsmaglichkeiten vorhanden, sind Fangeinrich-
tungen (z. B. Eimer) entlang der Zaune aufzustellen und gefangene Tiere auf die andere Seite
des Arbeitsstreifens zu verbringen.

Relevante Stérungen von Amphibien durch die BaumalRhahmen sind nicht zu erwarten. Bei
Erschitterungen fliehen die Tiere und weichen in angrenzende Landlebensrdume aus.

Eine Beeintrachtigung von Arten Unterbrechung der Wanderbeziehungen zwischen Laichha-
bitaten und Landhabitaten wird durch die MaRnahmen VT4-A und VT-4 B verhindert.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Unter Berlicksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezuglich fur Amphibienarten zu prognostizieren.

5.3.3 Reptilien

Vorkommen von Reptilienarten innerhalb oder angrenzend der vom Vorhaben beanspruchten
Flachen kénnen nicht ausgeschlossen werden. Artspezifische Empfindlichkeiten gegeniiber
den Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen flr Reptilien insbesondere bei der baubedingten
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Inanspruchnahme von Lebensraum und der daraus resultierenden Gefahrdung dort vorkom-
mender Individuen. Anlagebedingt ist durch die unterirdische Lage der Leitungen keine rele-
vante Wirkung zu erwarten, vielmehr kann es nach Abschluss der Bauarbeiten durch die Ein-
richtung des erforderlichen gehdlzfrei zu haltenden Streifens zu einer Erweiterung von
Lebensraum kommen. Wiederkehrende PflegemalRnahmen innerhalb dieses Streifens wiede-
rum kdnnen zu Beeintrachtigungen fuhren.

Im Rahmen der Bauarbeiten (Baufeldfreimachung) werden von Reptilien besiedelte Flachen
beansprucht. Vor Beginn der Arbeiten ist es daher vorgesehen, die auf den entsprechenden
Flachen anwesenden Tiere abzusammeln oder zu vergramen, so dass sie temporar wahrend
der Bauphase in umgebende Habitate ausweichen. Des Weiteren werden Schutzzaune in den
relevanten Bereichen errichtet, so dass die vergramten oder umgesetzten Tiere nicht in die
geraumten Bereiche zuriickwandern kénnen (vgl. MaBnahme V-T3).

Eine erhebliche Stérung von Tieren, die nicht durch direkten Zugriff im Sinne von § 44 Abs. 1
Nr. 1 BNatSchG ausgeldst wird, ist flr Reptilien nicht zu prognostizieren. Die Empfindlichkeit
von Reptilien gegenlber Storwirkungen akustischer oder optischer Natur ist gering. Geeignete
Habitate auRerhalb des Arbeitsstreifens kdnnen von den Populationen ohne relevante Ein-
schrankungen genutzt werden. Populationswirksame Barrieren entstehen im Rahmen der
temporéren Bautatigkeit nicht, ausgepréagte Wanderbewegungen wie sie von Amphibien be-
kannt sind, werden von Reptilien nicht durchgefiihrt. Eine relevante Zerschneidung oder Re-
duktion von Habitaten wird zudem im Rahmen der Vermeidungsmafnahmen V-T3 wirkungs-
voll vermieden.

Die Inanspruchnahme der potentiellen Habitate (z.B. Wegebdschungen, Ruderalflachen,
Streuobstbestande) ist auf die Bauzeit beschrankt und steht anschlieRend wieder zur Verfi-
gung. Es kommt nicht zu einem Totalverlust der entsprechenden Lebensrdume. Die dkologi-
sche Funktion der FORU bleibt somit gewahrt.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
Unter Berticksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
fur Reptilien zu prognostizieren.

5.3.4 Fische

Eine Reihe von FlieRgewassern wird in offener Bauweise gequert. Artspezifische Empfindlich-
keiten gegeniber den Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen fiir Fischarten insbesondere bei
der baubedingten Inanspruchnahme von Lebensraum (Gewasser und Uferbereiche) und der
daraus resultierenden Gefahrdung dort vorkommender Individuen. Hierzu z&ahlt neben dem
direkten Eingriff in das Gewasser zur Herstellung des Rohrgrabens auch die Einleitung von
Baugrubenwasser sowie die Wasserentnahme im Rahmen der Druckprifung.

Anlagebedingt ist durch die unterirdische Lage der Leitungen keine relevante Wirkung zu er-
warten.

Eine Gefahrdung adulter Fische im Rahmen der offenen Gewasserquerung und Wasserein-
leitung kann auf Grund der hohen Mobilitat ausgeschlossen werden. Eine Beeintrachtigung
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juveniler Fische und ggf. von vorhandenem Laich ist bei Eingriffen in den Gewassergrund
moglich. Betroffene Flie3gewasserkdrper werden nur kleinrdumig in Anspruch genommen, so-
dass populationsrelevante Beeintrachtigungen von Fischarten ausgeschlossen werden kén-
nen. Die Durchgéngigkeit der Gewasser bleibt gewéhrleistet. Zur Minimierung von Beeintrach-
tigungen durch die Wasserentnahme und Einleitung im Rahmen der Druckprifung sind u. a.
Filtersysteme mit Schutzvorrichtungen vorgesehen (vgl. MaBnhahmen V-T5 und V-T9).

Storungen der Fischarten in Nahrungs- und Wanderungshabitaten kénnen im Rahmen der
offenen Querung auftreten. Diese sind jedoch zeitlich und réaumlich auf die Bauphase be-
schrankt.

Bei einer offenen Gewasserquerung, bei der in das Substrat (Laichplatz und Aufenthaltsort der
Larven) eingegriffen wird, ist die Zerstdrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Fisch-
arten potentiell moglich. Die durch das Vorhaben beanspruchte Flache ist im Verhaltnis der
Gesamtausdehnung der Gewasser sehr gering. Nach Verlegung der Leitung wird die Gewas-
sersohle wieder angedeckt und steht erneut als Habitat fir Fischarten zur Verfigung. Wéahrend
der Bauarbeiten bleibt die Durchgangigkeit der Gewasser gewahrleistet, Fischarten kénnen
diese weiterhin durchwandern.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Unter Berlicksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
fur Fische zu prognostizieren.

5.3.5 Tagfalter

Vorkommen von Tagfaltern innerhalb oder angrenzend der vom Vorhaben beanspruchten Fla-
chen kénnen nicht ausgeschlossen werden. Artspezifische Empfindlichkeiten gegeniiber den
Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen fir Tagfalter bei der baubedingten Inanspruchnahme
von Lebensraum und der daraus resultierenden Gefahrdung dort vorkommender Individuen.
Generell gilt fir im Betrachtungsraum potenziell vorkommenden ubiquitaren Schmetterlings-
arten, dass die adulten Falter als mobile Tiere der langsam fortschreitenden BaumalRnahme
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausweichen kénnen und ausreichend dimensionierte, geeignete
und ungestdrte Ausweichhabitate zur Verfigung stehen. Somit kann bei Durchfiihrung der
Leitungsverlegung punktuell mdglicherweise ein Verlust von nicht oder wenig mobilen Ent-
wicklungsstadien (Eier, Raupen, Puppen) bewirkt werden. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass bei dem linienférmigen Eingriff nur einzelne Individuen betroffen sein werden, deren Ver-
lust keine Populationsrelevanz hat und zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der betreffenden Falterart fihren wird. Obwohl im Schutzstreifen kinftig regelmaRig Pflege-
maflnahmen durchgefiihrt werden, kommen in kurzer Zeit wieder Pflanzen hoch, die potenziell
dem Falter zur Fortpflanzung dienen konnten. Die ©6kologische Funktion der (potenziellen)
Fortpflanzungsstéatten bleibt durch die raumlich enge Begrenzung des Eingriffs im Vergleich
zum Habitatangebot im raumlichen Zusammenhang jedoch grundsatzlich gewahrt.
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Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Es sind somit keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.
5 BNatSchG beziglich ubiquitarer Tagfalter zu prognostizieren.

5.3.6 Libellen

Artspezifische Empfindlichkeiten gegentiber den Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen fur
beide Libellenarten insbesondere bei der baubedingten Inanspruchnahme von Lebensraum
und der daraus resultierenden Gefahrdung dort vorkommender Individuen. Hierzu zahlt neben
dem direkten Eingriff in das Gewasser zur Herstellung des Rohrgrabens auch die Einleitung
von Baugrubenwasser sowie die Wasserentnahme im Rahmen der Druckprifung.

Anlagebedingt ist durch die unterirdische Lage der Leitungen keine relevante Wirkung zu er-
warten.

Eine Gefahrdung adulter Individuen kann auf Grund der hohen Mobilitat von Libellen ausge-
schlossen werden. Eine Schadigung von Larven kann jedoch im Rahmen von Eingriffen in
Gewasserlebensraume (z. B. offene Querung, Entnahme und Einleitung von Bauwasser) er-
folgen.

Beeintrachtigungen kdnnen durch geschlossene Querung von Gewassern, Einengung des Ar-
beitsstreifens sowie Abfischen von Larven aus den Querungsstellen ausgeschlossen werden
(vgl. MaRnahme V-T6).

Das Eintreten von Stérungstatbestidnden kann ausgeschlossen werden. Adulte Libellen wei-
sen keine Empfindlichkeit gegentber Stérungen (Larm, Licht, Erschutterungen) auf. Larven im
Nahbereich des AS kdnnen in angrenzende Gewasserbereiche ausweichen. Im Falle der ge-
schlossenen Gewasserquerung sind keine Stérungen zu erwarten.

Eine Beeintrachtigung von FoRu tritt lediglich temporar in Bereichen von Gewassern auf, die
offen gequert werden. Die Eingriffe sind raumlich auf die Bereiche der Arbeitsflachen be-
schrankt. Die 0kologische Funktion der einzelnen Gewasser als FoRu bleibt durch die formu-
lierten Mal3nahmen gewahrt (vgl. Malinahme V-T6).

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
Unter Berticksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
fur die Libellenarten zu prognostizieren.

5.3.7 Kéafer

Vorkommen von ubiquitéren Kaferarten innerhalb oder angrenzend der vom Vorhaben bean-
spruchten Flachen kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Artspezifische Empfindlichkeiten
gegenuber den Wirkfaktoren des Vorhabens bestehen bei der baubedingten Inanspruch-
nahme von Lebensraum und der daraus resultierenden Geféahrdung dort vorkommender Indi-
viduen. Anlagebedingt ist durch die unterirdische Lage der Leitungen keine relevante Wirkung
zu erwarten. Auf Grund der Kleinflachigkeit des Eingriffs im Verhéltnis zu den vorkommenden
potentiell besiedelten Lebensraumen ist anzunehmen, dass die Tiere in angrenzende Berei-
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che ausweichen kdnnen. Bei Durchfiihrung der Leitungsverlegung kann punktuell méglicher-
weise ein Verlust von nicht oder wenig mobilen Entwicklungsstadien (Eier, Larven, Puppen)
eintreten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei dem linienfdrmigen Eingriff nur einzelne
Individuen betroffen sein werden, deren Verlust keine Populationsrelevanz hat und zu keiner
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betreffenden Arten fihren wird. Die 6kologi-
sche Funktion der (potenziellen) Fortpflanzungsstatten bleibt durch die rdumlich enge Begren-
zung des Eingriffs im Vergleich zum Habitatangebot im raumlichen Zusammenhang jedoch
grundséatzlich gewahrt. Fir Arten, welche spezielle Lebensraume wie stehendes Totholz be-
siedeln sind spezielle MalRnahmen zum Erhalt der Habitatbdume vorgesehen (vgl. Mal3nahme
V-T8). Empfindlichkeiten von Kaferarten gegentber Larm oder Erschitterungen sind nicht be-
kannt. Mogliche Stérungen sind durch das geplante Vorhaben nicht zu prognostizieren.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
Unter Berticksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezlglich fur ubiquitare Kéferarten zu prognostizieren.

5.3.8 Ameisen

Insbesondere im Bereich der Waldschneisen sind Vorkommen higelbauender Ameisen (For-
mica spec.) nicht auszuschliel3en. Befinden sich Nester innerhalb des Arbeitsstreifens sind
Beschadigungen und Zerstérung durch den Baubetrieb moglich. Zur Vermeidung wird der Ar-
beitsstreifen durch die OBB begangen und gefundene Nester markiert und bei Bedarf unter
Beteiligung der ortlichen Ameisenschutzwarte umgesiedelt (Siehe MalRnahme V-T7). Die lo-
kalen Waldameisenpopulationen werden somit erhalten. Verluste einzelner Individuen kénnen
durch den Baubetrieb auftreten diese sind flr Ameisenarten jedoch nicht populationsrelevant.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
Unter Berlicksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbesténde nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezuglich fur Ameisenarten zu prognostizieren.

5.3.9 Vogel
Die Empfindlichkeiten gegentber den Wirkfaktoren des Vorhabens stellen sich wie folgt dar:

» |ndividuenverluste bei Rodungs-, RA&umungs- oder Bauarbeiten wahrend der Brutzeit

= Erhebliche Stérung wahrend sensibler Lebensphasen (Fortpflanzung, Aufzucht, Mau-
ser, Rast, Winterruhe) durch Fahrzeuge und Emissionen des Baubetriebs oder Barrie-
rewirkungen

= ZerstOrung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten durch Baufeldraumung oder Baube-
trieb

Eine T6tung oder Verletzung von adulten Individuen kann auf Grund der hohen Mobilitat von
Vogelarten ausgeschlossen werden. Eine Gefahrdung besteht lediglich fir Gelege oder nicht
flugge Jungvodgel bei Inanspruchnahme besetzter Bruthabitate. Das Eintreten des Totungstat-
bestandes kann durch die Einrichtung des Arbeitsstreifens und Durchfiihrung von Gehdlzfal-
lungen vor Beginn der Brutperiode verhindert werden (vgl. Malinahme V-T2 A).

Stand: 25.09.2017 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Seite 51 von 68
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GhR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

Stérungen wahrend der Brut- und Aufzuchtphase kdnnen fir Vogelarten nicht ausgeschlossen
werden, da unmittelbar Eingriffe in die entsprechenden Habitatstrukturen durch das Vorhaben
stattfinden.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen greifen hier die bauvorbereitenden MafRnahmen
V-T2 A, welche eine Ansiedlung stérungsempfindlicher Arten innerhalb sowie im Umfeld der
Baustellenflachen verhindern. Stérungen der zuvor genannten Arten kdnnen somit vermieden
werden.

Durch das Vorhaben werden Fortpflanzungs- und Ruhestétten in Anspruch genommen bzw.
beeintrachtigt.

Durch den Erhalt von Einzelbdumen und Gehdlzgruppen (vgl. MaRnahme V-P4) im Randbe-
reich des AS stehen diese nach Ende der Bauarbeiten erneut als Habitate zur Verfligung.

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
Unter Berucksichtigung der zuvor genannten Schutz- und Vermeidungsmaflnahmen sind
keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
bezlglich fur die ubiquitdren Vogelarten zu prognostizieren.

5.3.10 Pflanzen

Ein Standort der geschitzten Pflanzenart Arnika (Arnica montana) wird durch den Arbeitsstrei-
fen in Anspruch genommen. Vor Beginn der Arbeiten sind die dort wachsenden Individuen
auszugraben und in angrenzende Wiesenbereiche, aufRerhalb des Arbeitsstreifens umzupflan-
zen. Sollte die Anzahl der Exemplare zu grof3 sein, kann auch eine Wiederansiedlung durch
Ansaat auf Rohbodenflachen nach der Rekultivierung des Arbeitsstreifens erfolgen (vgl. Maf3-
nahme V-P8). Die Bestande der Art kbnnen somit vor Ort erhalten werden. Alle weiteren zuvor
dargestellten geschitzten Pflanzenarten liegen innerhalb des Untersuchungsraumes, jedoch
deutlich au3erhalb des Arbeitsstreifens. Eine Gefahrdung in jeglicher Form kann somit fur die
vorkommenden geschitzten Pflanzenarten ausgeschlossen werden.

5.4 Darlegung der moglichen artenschutzfachlichen Verbotstat-
bestande fir die GDRM-Anlage

Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben ist nérdlich von Deutschneudorf die Errichtung einer
GDRM-Anlage geplant. Es werden Grunlandflachen sowie Teile eines mittelalten Laubwaldes
in Anspruch genommen. Beeintrachtigungen von Tier- und Pflanzenarten treten insbesondere
wahrend der Bauphase durch den Baubetrieb sowie durch die dauerhafte Inanspruchnahme
von Habitatflachen (Griinland und Laubwald) auf. Das Grunland wird intensiv genutzt und in-
nerhalb des Laubwaldbestandes wurden keine Hohlenbaume festgestellt. Der Standort der
GRDM-Anlage stellt somit insbesondere fiir die Artengruppen Insekten und Végel Fortpflan-
zungs- und Ruhestétten sowie Nahrungshabitate dar. Fur die restlichen Artengruppen weist
das Gebiet eine eher geringe Habitateignung auf. Die beanspruchten Strukturen (Grinland,
Laubwald) sind im unmittelbaren Umfeld in grof3er Flachenausdehnung vorhanden, sodass
keine populationsrelevanten Beeintrachtigungen ubiquitérer Tierarten durch den Flachenver-
lust zu erwarten sind. Um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden sind bauvorbereitende
MaRnahmen (vgl. MaBnahme Nr. V-T2A) fur vorgesehen um eine Ansiedlung von ubiquitaren
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Vogelarten innerhalb der Arbeitsflachen und dem unmittelbaren Umfeld zu vermeiden. Arten-
schutzrechtliche Konflikte werden somit vermieden. Auf Grund der prognostizierten geringen
Larm- und Schadstoffemissionen sind keine relevanten Beeintrachtigungen von Tier und
Pflanzenarten durch den Betrieb der Anlage zu erwarten.

55 Fazit

Mdgliche Konflikte des Vorhabens mit den Gbrigen besonders geschiitzten oder gefahrdeten
und ubiquitaren Tier- und Pflanzenarten konnten festgestellt werden. Unter Beriicksichtigung
von den zuvor jeweils genannten Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen verbleiben
keine relevanten Auswirkungen auf Flora und Fauna. Die notwendigen Vermeidungsmalnah-
men fur die Tier- und Pflanzenarten sind Anlage 12.4 (Malinahmenblatter) ausfihrlich be-
schrieben.

Die Anforderungen an die Zulassigkeit von Eingriffen gemafR BNatSchG sind demnach erflillt.
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6 MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation
des Eingriffs

Die einschlagigen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes verpflichten den Verursacher
eines Eingriffs dazu, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlas-
sen. Des Weiteren ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
MafRRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder in
sonstiger Weise (z.B. mittels Ersatzmal3nahmen) zu kompensieren.

Ziel im Planungsprozess muss es daher zunachst sein, Eingriffe in Natur und Landschaft tiber-
haupt zu vermeiden bzw. zu minimieren. Ist dies nicht bzw. nicht vollstandig mdglich, ist die
Beeintrachtigung moglichst soweit auszugleichen, dass die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts weitgehend wieder hergestellt sind. Zur vollstandigen Kompensation eines
Eingriffs kann dartber hinaus aber auch die Durchfiihrung einer entsprechenden zusatzlichen
Ersatzmalnahme erforderlich werden.

Insbesondere fir Bauvorhaben, deren Eingriffswirkung vorwiegend baubedingt ist, gilt grund-
satzlich, dass viele mogliche Beeintrachtigungen der Funktionen des Naturhaushalts bzw. des
Landschaftsbildes bei konsequenter Vermeidung bzw. Minimierung des Eingriffs gar nicht erst
auftreten. Wird dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot hingegen nicht in erforderlichem
Mafl3e Rechnung getragen, besteht die Gefahr erheblicher Beeintrachtigungen.

Fur die verbleibende Eingriffsqualitéat werden dann die Rekultivierung der Eingriffsflachen be-
schrieben, abschlieRend folgen die Malinahmen zur Kompensation der nicht ausgleichbaren
Beeintrachtigungen (Ersatzmal3nahmen).

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Formulierung von MaRnahmen zur Vermeidung von Eingriffen, zur Minderung unvermeid-
barer Belastungen von Natur und Landschaft sowie zum Ausgleich oder Ersatz gestérter Funk-
tionen des Naturhaushalts oder der Landschaft basiert, neben den Ergebnissen der Eingriffs-
regelung im Rahmen des LBP, auch auf den Ergebnissen der parallel erarbeiteten
Umweltgutachten: der UVP-Bericht, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sowie ggf. den
NATURA 2000-Vertraglichkeitsstudien.

Das bisherige Planungsverfahren diente auch dazu, das Bauvorhaben in Hinblick auf die Ver-
meidung und Minimierung von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild zu optimieren.
Dazu sind in den Planungsprozess bereits Mal3nahmen zur Eingriffsvermeidung und -minimie-
rung in die Trassenfihrung und Bauplanung der hier vorliegenden und bilanzierten Trasse
eingegangen. Diese Planungsgrundlagen werden im Folgenden nicht noch einmal als Mal3-
nahme aufgefihrt.

Die MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation des Eingriffs sind nicht Be-
standteil dieses Erlauterungstexts, sondern sind, unabhangig davon, ob sie in der Eingriffsbi-
lanzierung des LBP, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag oder fallweise in einer NATURA
2000-Vertraglichkeitsstudie ful3en, als Anlage "MalRnahmenblatter" zu diesem LBP fir alle
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Schutzgiter zusammengefasst in Unterlage 12.4. Darin sind ferner die sich aus der Eingriffs-
bilanzierung der GDRM-Anlage ergebenden Kompensationsmaflinahmen aufgefihrt.

Bei den MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung handelt es sich um eine mdglichst um-
fassende Liste von MalRnahmen, aus der fallweise fur den jeweiligen Einzelfall situationsbe-
dingt die zu treffenden EinzelmaRhahmen ausgewahlt werden missen.

In der Anlage 12.4 Malinahmenblatter sind diese MaRnahmen ausfuhrlich beschrieben und
erforderlichenfalls konkrete GréR3en, MalRzahlen und dergleichen angegeben. Bei den darge-
stellten Mal3nahmen sind ggf. verschiedene, im Malinahmenblatt dann jeweils erlauterte Mal3-
nahmentypen vereint: Neben generell auf allen Flachen, ohne Plansymbol in der Plananlage,
Uber die gesamte Trasse bzw. generell gegeniber allen entsprechenden Strukturen, Flachen
oder Situationen geltenden Mal3nahmen sind andere in der Plananlage 12.2.3 jeweils flachen-
genau eingetragen. In der Plananlage sind die im Einzelfall erforderlichen Malinahmen dann
nur noch mittels eines Plansymbols aufgefihrt.

6.2 Ausgleich der beeintrachtigten Lebensraumfunktionen

Bei dem vorliegenden Eingriff werden die betroffenen Flachen nur zum kleinen Teil dauerhaft
beansprucht (i.d.R. nur auf den Absperrstationen), der Grof3teil der Eingriffsflache wird nur
wahrend der Baudurchfiihrung temporar beansprucht. Die Baustellenflachen werden nach der
Verlegung der Leitung wieder rekultiviert. Grundséatzlich wird dabei der gleiche Biotoptyp wie
vor dem Eingriff wieder angelegt bzw. angestrebt. Allerdings besteht flir Geholze eine dauer-
hafte Restriktion im von Gehdlzen freizuhaltenden Streifen unmittelbar Gber der Rohrlage.

Wie die Eingriffsbilanzierung zeigt, kann ein groRer Anteil der Eingriffsflache (landwirtschaftli-
che Flachen, junge Biotopstrukturen) kurzfristig innerhalb der durch das Bewertungsverfahren
zugebilligten Entwicklungsspanne gleichartig und gleichwertig durch die Rekultivierung wie-
derhergestellt werden. Diese Flachen sind somit bereits durch die Wiederherstellung vollstan-
dig ausgeglichen. Die gleichartige Wiederherstellung und Rekultivierung der temporaren Bau-
stellenflachen erfillt die auch an eine Ausgleichsmalinahme zu stellenden Anforderungen
(Gleichartigkeit, drtlicher Zusammenhang, Zeitnahe, Eignung, VerhaltnismaRigkeit, Flachen-
verfligbarkeit und Dauerhaftigkeit). Ein erheblicher Teil der erforderlichen Gesamtkompensa-
tion ist damit bereits geleistet.

In dem Teil der Eingriffsflache, in dem hdherwertige Biotopflachen in Anspruch genommen
werden, ist trotz gleichartiger Wiederherstellung die wertgleiche Wiederherstellung nicht még-
lich. Diese Flachen weisen daher auch nach der Rekultivierung eine nicht zu vermeidende
Wertminderung auf, die kurzfristig und an Ort und Stelle nicht ausgleichbar ist. Die Bilanzie-
rung der Wertminderung zur Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen
ist Gegenstand der Kompensationsermittlung in Kapitel 3.2 dieses LBP.

Dort ergibt sich durch die Gegenuberstellung der landschaftstkologischen Wertigkeit der Bau-
stellenflachen in ihrer derzeitigen Auspragung und in ihrer Auspragung nach der Rekultivie-
rung der insgesamt zu erwartende Wertverlust fir den bilanzierten Eingriff und somit die Grol3e
der erforderlichen Ersatzflache.
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Sollte im Einzelfall aufgrund nicht vorhersehbarer Umstande die bilanzierte gleichartige Wie-
derherstellung auf einer Flache nicht oder nicht in der geplanten Wertstufe realisiert werden
konnen, wirde dies im Zuge einer Nachbilanzierung bericksichtigt und der fehlenden Kom-
pensationswert Uber eine Ersatzmafinahme an anderer Stelle nachgewiesen werden.

Zur Wiederherstellung der beanspruchten Flachen und damit als Ausgleich des Eingriffs sind
verschiedene MalRnahmen vorgesehen, die spezifisch sind fur alle betroffenen Flachen des
jeweiligen Biotoptyps. Die Ausfiihrungsplanung zur Wiederbepflanzung bzw. Rekultivierung ist
jedoch nicht Bestandteil der Antragsunterlagen, sondern soll zeitnah vor Fertigstellung der je-
weiligen Baustellenflache geplant, erstellt und einvernehmlich abgestimmt werden.

In der Plananlage 12.2.3 ist fur alle Arbeitsflachen jeweils der Rekultivierungs-Ziel-Biotoptyp
angegeben, so dass die Flachen eindeutig identifizierbar sind.

Im Verlauf der EUGAL im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz werden insgesamt vier Ab-
sperrstationen errichtet. Die Flachen innerhalb der Stationseinzaunung werden zwar befestigt,
jedoch nur ein sehr kleiner Anteil davon vollstandig versiegelt fur die Errichtung eines Stati-
onsgebaudes bzw. -containers, die restliche Flache wird mit Schotter oder als Schotterrasen
angelegt. Der Eingriff fir die Befestigung der Stationsflachen sind in Kapitel 3.2 (vgl. Tabelle
im Anhang 1) entsprechend bilanziert.

AuBBerhalb der Stationseinzdunung werden die Stationen mit einer bodenstandigen Strauch-
hecke eingegrint. Diese Eingriinung ist in der Bilanzierung in der Tabelle im Anhang 1 bereits
entsprechend bilanziert. Die Flachen sind in den Plananlagen 12.2.2 und 12.2.3 enthalten,
detailliert sind die Stationen in den Stationslagepléanen (Teil E der Antragsunterlagen, Unter-
lage 14, Anlage 14.3) dargestellt. Grundsatzlich ist die Pflanzflache um die Station 6 m breit,
fallweise kommen noch Zwickelflachen, etwa zwischen der Station und einem vorbeifiihrenden
Weg, hinzu, die ebenfalls bepflanzt werden.

6.3 Bodenschutzkonzept

Zum Schutz des Bodens beim Bau der EUGAL sind auf der Grundlage der im UVP-Bericht
festgestellten Empfindlichkeiten des Bodens entsprechende Bodenschutzmaflinahmen entwi-
ckelt worden. Zentrale Aufgabe dieser MalRBhahmen, ist die Vermeidung und Minderung des
Eingriffs in das Schutzgut Boden, die jedoch in der Bauausfiihrung in Abhangigkeit von den
jeweiligen Rahmenbedingungen (v.a. Bauzeit und Witterung) fiir die einzelnen Bauabschnitte
noch zu konkretisieren sind.

Fur diese Mal3Bnahmen wird eine Einschatzung der Empfindlichkeit der vorkommenden Boden
entwickelt, die sich an den projektspezifischen Eingriffswirkungen einerseits und den Boden-
funktionen gemal BBodSchG andererseits orientiert. Im Einzelnen werden dabei folgende Bo-
den bzw. Bodengruppen als gegeniiber den Projektwirkungen der Verlegung einer unterirdi-
schen Erdgasfernleitung besonders empfindlich eingestuft:

» verdichtungsempfindliche Bdden,

= organische Béden und Béden unter Grundwassereinfluss,

= gegenlber Vermischung von Horizonten empfindliche Béden und
= erosionsgefahrdete Boden (im Zusammenhang mit dem Relief).
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Die Empfindlichkeit wird auf der Grundlage der einzelnen Bodeneinheiten der Bodenkarte an-
hand folgender Kriterien ermittelt und bewertet:

= Die Einstufung der Verdichtungsempfindlichkeit wurde nach der Bodenart vorgenom-
men. Dazu wird der Einstufung des Niedersachsischen Bodeninformationssystems
NIBIS gefolgt.

Darin wird die potentielle Verdichtungsempfindlichkeit (Sm) eines Bodens in Abhéngig-
keit von seiner Bodenart eingestuft. Es werden dort sechs Stufen unterschieden. Als
sehr gering wird die Empfindlichkeit von reinen bzw. schwach lehmigen Sanden einge-
stuft, die Empfindlichkeit steigt mit sinkendem Korndurchmesser der Bodenpartikel und
wird fir Tone und Schluffe am hochsten eingestulft.

Zur besseren Ubersichtlichkeit werden die Stufen 1 (sehr gering) und 2 (gering) zur
Stufe "gering”, die Stufen 4 bis 6 (hoch, sehr hoch, aul3erst hoch) zur Stufe "hoch"
zusammengefasst.

= Moore und durch Grundwassereinfluss gepragte Béden weisen eine geringe Unterbo-
denstabilitat auf und werden deshalb ahnlich wie verdichtungsempfindliche Béden be-
wertet.

Die Einstufung erfolgt gutachterlich anhand des Bodentyps.

= Die Einstufung der Empfindlichkeit gegenuber einer Horizontdurchmischung erfolgt
ebenfalls anhand der Bodentypen.

Bodentypen mit typischerweise mehrschichtigem Unterboden aus deutlich unter-
schiedlichen Substraten (z.B. Torf Gber Mineralboden, L6 oder Auenlehm Uber Sand
oder Kies, machtige Axh-Horizonte der Tschernoseme) wurden mit einer erhdhten
Empfindlichkeit gegentber Horizontdurchmischung eingestuft.

= Grundsatzlich ist ein Boden um so erosionsempfindlicher, je héher sein Anteil an
Feinsand und Schluff ist. Weitere Faktoren sind die Humusgehalte, der Skelettanteil
und das Bodengefiige (K-Faktor). Die Erosionsanfalligkeit ist aber auch von der
Hangneigung und klimatischen Kennwerten, so dass nur im Verbund mit einem star-
keren Gefélle eine erhdhte Erosionsanfalligkeit anzunehmen ist.

6.3.1 Verdichtungsempfindlichkeit und Durchmischung

Die beschriebenen Empfindlichkeiten gegentber Verdichtung und Horizontdurchmischung
sind gutachterlich den im Untersuchungsraum vorkommenden Béden auf der Grundlage der
einzelnen Bodeneinheiten der Bodenkarte (Leitbodenform der Bodenflachendaten) zugewie-
sen worden. Uber die digitale Bodenkarte sind die 0.a. Boden und die ihnen zugewiesenen
Empfindlichkeiten rAumlich entsprechend lokalisiert.

Fiur diese Boden werden entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmafl3nahmen zum
Schutz der bei Bauarbeiten gefahrdeten Bodenfunktionen ausgearbeitet. Dariiber hinaus wer-
den auch allgemeine Bodenschutzmalinahmen, die keine rdumliche Spezifizierung haben, fiir
den gesamten Trassenbereich empfohlen.
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Die MaRnahmen zum Bodenschutz sind in dem MafRnahmenkatalog (Unterlage 12.4) dieses
LBP dargestellt. Die daraus resultierenden MafRnahmenbereiche mussen jedoch nicht zwin-
gend deckungsgleich sein mit den oben in der Eingriffsbewertung beschriebenen Abschnitten
mit besonderen Funktionen geman der Handlungsempfehlung.

Daruber hinaus kommen besondere Bodentypen - seltene und schutzwirdige Béden bzw. Bo-
den mit Archivfunktion - vor, die zwar ebenfalls eine besondere Empfindlichkeit aufweisen, die
aber in den Bodenkarten nicht explizit ausgegliedert sind. Im Bodenschutzkonzept sind diese
Bdden somit nicht gesondert bericksichtigt.

6.3.2 Erosionsgefahrdung

Da die Erosionsanfalligkeit auch von der Hangneigung und klimatischen Kennwerten abhangt,
sind die Bodeneinheiten in Bezug auf die Erosionsempfindlichkeit nicht allein anhand der Bo-
denart bewertet worden.

Zur digitalen Bodenkarte von Sachsen liegen durch das Sachsisches Landesamt fir Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie verschiedene Auswertungsthemen zu den Bodenfunktionen und
ihren Empfindlichkeiten vor. Dazu gehoren auch die Erosionsgefahrdungskarten fur den Frei-
staat Sachsen. Diese werden hier zur Bewertung der Erosionsanfalligkeit der Standorte im
Trassenverlauf herangezogen.

In die Karte der Erosionsgefahrdung in Abhangigkeit von Bodenart, Hangneigung und Regene-
rosivitdt (KSR-Karte) sind die Bodenkarte im Maf3stab 1:50.000 (BK50) des LfULG, ein Digi-
tales Gelandemodell im 5 m-Raster (DGM5) und die Niederschlagsreihen von 1993 bis 2012
des Deutschen Wetterdienstes eingegangen.

Die KSR-Karte zur potenziellen Bodenerosionsgefahrdung durch Wasser basiert auf der "All-
gemeinen Bodenabtragsgleichung" (ABAG). Diese wird im gesamten Bundesgebiet angewen-
det und ist in der DIN 19708 dokumentiert. Die Karte beschreibt die standortliche flachenhafte
potenzielle Erosionsgefahrdung unabhangig von den aktuellen Landnutzungen und der erosi-
ven Hanglange. Lineare Erosionsformen wie Erosionsrinnen und -grdben werden bei dieser
Bewertung nicht bertcksichtigt. Die Berechnung erfolgt durch die Verknipfung von Bodenart
(unter Heranziehung des K-Faktors als KenngroR3e fir die Erosionsanfalligkeit einer Bodenart),
Hangneigung (S-Faktor) und der langjahrig durchschnittlichen Regenerosivitat (R-Faktor). Die
KSR-Karte zur Erosionsgefahrdung liegt flachendeckend fir Sachsen im 5m-Raster als GRID
vor.

Die Einstufung der potenziellen Erosionsgeféahrdung beruht auf der DIN 19708. Diese unterteilt
die Erosionsgefahrdung in funf Stufen (1 = sehr gering bis 5 = sehr hoch). Die KSR-Karte
unterteilt die Stufe 5 der DIN weiter und bildet insgesamt sieben Stufen.

Alle Trassenabschnitte iber Boden der KSR-Stufen 4 - 7, also Boden mit hoher und sehr hoher
Erosionsgefahrdung, sind im MaRRnahmenkatalog (Unterlage 12.4) dieses LBP aufgefiihrt. Da
es im Verlauf des Planfeststellungsabschnitts zu mehreren hundert Wechseln zwischen Ab-
schnitten hoher und sehr hoher Erosionsgefahrdung kommt, was die Karte unlesbar gestalten
wirde, sind die Abschnitte hoher und sehr hoher Erosionsgefahrdung zusammengefasst.
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In allen diesen Trassenabschnitten konnen dann MalRnahmen zum Erosionsschutz erforder-
lich werden.

Insbesondere missen jedoch zum einen bei der Querung der besonders erosionsgefahrdeten
Steillagen sowie der besonders erosionsgefahrdeten Abflussbahnen (Auswertungsthemen
des LfULG zu den Bodenfunktionen), zum anderen dort, wo dies zu einer erheblichen Beein-
trachtigung von geschitzten Biotopen, naturnahen FlieBgewéassern oder Verkehrswegen fuh-
ren kann, der Zutritt von Abfluss in den Baustellenbereich sowie der unkontrollierte Austritt von
Abfluss aus dem Baustellenbereich vermieden werden.

6.4 Pflegekonzept "Buntes Band" fir die Leitungsschneise

Der beanspruchte Arbeitsstreifen wird nach dem Leitungsbau wie beschrieben grundsatzlich
gleichartig rekultiviert. Eine Ausnahme stellen dabei jedoch die Gehdlzbiotope dar. Bei der
Wiederherstellung von Gehdélzen bzw. der Wiederaufforstung des Arbeitsstreifens in Waldfla-
chen muss ein Streifen unmittelbar Gber dem Rohr (4,0 m beiderseits der Rohrachse, insge-
samt also ein Streifen von 8 m Breite) zum Schutz der Leitung dauerhaft frei von Gehdlzen
bleiben.

Dieser Streifen bedarf daher einer Bewirtschaftung bzw. Pflege, da er sich andernfalls im Zuge
der naturlichen Sukzession selbstandig wieder bewalden wurde. Das Wachstum von Zwerg-
strauchern (Heide), Stauden und Grasern braucht dagegen keiner Reglementierung unterwor-
fen zu werden, auch dicht geschlossene krautige Bestande stellen kein Problem dar.

Unter diesen Umstanden wird sich als gehdlzfreier, aber nicht landwirtschaftlich genutzter Bi-
otoptyp auf mittleren Standorten eine Ruderalflur entwickeln, die, abhédngig vom Boden und
den vorhandenen Diasporen, von Grasern, aber auch von Hochstauden dominiert werden
kann. Auf trockenen und armen Standorten werden sich eher Trockenrasen und Heiden ent-
wickeln, auf feuchten Standorten ist dagegen auch die Entwicklung von Réhricht moglich.

Aus Sicht des Naturschutzes sollte in diese Biotoptypen durch die Pflege moglichst schonend
eingegriffen werden.

Die Pflege muss lediglich gewahrleisten, dass in diesem Streifen keine Baume und Straucher
aufwachsen. Das Schlegeln der Vegetation bis einschlie3lich der Oberbodenkrume, wie es bei
der Trassenpflege teilweise betrieben wird, ist fur die Leitungssicherheit in keinem Fall erfor-
derlich.

Grundsatzlich werden beim Freihalten des 8 Meter breiten Streifens von Gehdlzaufwuchs je-
weils Einzelfallentscheidungen uber eine dann kleinraumig und auf den Flachen wechselnde
Gehdlzentnahme getroffen. Fir eine rationelle und wirtschaftliche Freihaltung der Trasse ist
jedoch ein regelméaRiger Pflegezyklus sinnvoller.
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Die Pflegedurchgéange sollten dabei nach den folgenden Vorgaben erfolgen:

die Pflege erfolgt maximal mit einem Durchgang pro Jahr (einschirig), erforderlichen-
falls (s.u.) auch seltener

Eine einschirige Pflege ist fur die meisten der standdrtlich mdglichen Biotoptypen gut
geeignet. Grasfluren auf mittleren Standorten werden sich dabei zu Extensivgrinland
bzw. einer Griinlandbrache entwickeln, nahrstoffreiche und feuchte Hochstaudenfluren
sowie Landréhrichte werden durch eine einmalige Mahd nicht beeintrachtigt. Lediglich
fur Heiden und Trockenrasen ist eine regelmafige Mahd nicht sinnvoll oder erforderlich
(s.u.).

der Pflegedurchgang erfolgt im Spatsommer oder Herbst (Mitte September bis Mitte
November)

Der Pflegedurchgang erfolgt dann auf3erhalb der Blitezeit. Er fallt im Spatsommer oder
Herbst nicht mehr in die Setz- und Brutzeit, andererseits sind die Reptilien noch mobil.
Der Boden ist zu dieser Zeit i.d.R. ausreichend abgetrocknet und kann mit landwirt-
schaftlichem Geréat befahren werden.

Eine Ausnahme stellen Réhrichtbestande auf ganzjahrig wassergesattigtem Boden
dar. Diese sollten nur mit Moorraupen oder in einer Periode mit Bodenfrost befahren
und gemaht werden.

die Schnitththe betragt mindestens 20 cm, besser 30 cm

Bei dieser Schnitthbhe wird zwar die unterjahrige Geholzsukzession zunéchst uber-
maht und erst im Folgejahr geschnitten. Aufgrund der regelmafigen Mahd werden aber
nicht nur Keimlinge, sondern auch Austriebe und Wurzelbrut, auch stark ausschlagfa-
higer Arten (wie Weiden und Robinie), am weiteren Wachstum gehindert. Die Schnitt-
hdhe von 20 - 30 cm flhrt gegentber einem Schnitt dicht an der Erdoberflache nicht
zu einem verstéarkten Auflaufen von Gehdlzen.

Da fur Heiden und Trockenrasen eine regelmafige Mahd nicht sinnvoll bzw. erforder-
lich ist, werden Zwergstraucher und Trockenrasen, insbesondere wenn sie sich in klein-
teiliger rdumlicher Verzahnung mit hdéherwichsigen Bestanden befinden, bei einer
Schnitthéhe von 20 - 30 cm weitgehend tbermaht und sind damit faktisch solange von
der Mahd ausgenommen, bis der Aufwuchs oder eine Gehdlzsukzession eine Wuchs-
héhe von 30 cm Uberschreitet.

die Anreicherung mit Habitatstrukturen ist mdglich

In Abstimmung mit dem Bewirtschafter bzw. Eigentimer kénnen im von Gehdélzen frei
zu haltenden Streifen auch weitere Habitatstrukturen, etwa Stein- und Stubbenhaufen
als Habitate fur Reptilien u.a. Kleintiere, angelegt werden.

Unter Berticksichtigung dieser Rahmenbedingungen kann die Pflege des von Gehdlzen frei zu
haltenden Streifens ohne eine rdumliche Differenzierung nach Biotoptypen maschinell erfol-
gen. Sie ist dann auch von technischem Personal nach allgemeiner Anleitung durchfiihrbar.
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Die Trassenpflege nach diesem Pflegekonzept ist in den Mal3nahmenkatalog (Unterlage 12.4)
dieses LBP eingegangen.

Dieses Pflegekonzept sollte in den Leitungsschneisen der EUGAL zu einem Biotopmosaik von
Trockenrasen, krautreichen Grinlandbestanden und Hochstaudenfluren fihren. Die Bioto-
pentwicklung sollte dabei nur vom standértlichen Potential, aber mdglichst nicht durch die Pfle-
gemalnahmen gepragt werden.

Unabhéangig davon sollte periodisch eine 6kologische Erfolgskontrolle durchgefiihrt werden,
da in Abhéangigkeit von der realen Biotopentwicklung unvorhergesehene Entwicklungen auch
eine Anpassung des Konzepts erforderlich machen kénnen.

6.5 KompensationsmalRnahmen

Dem Gesamt-Kompensationsumfang, das ist die Summe des Umfangs aller Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen, liegt der Grundsatz der multifunktionalen Malihahmen zugrunde, dass die
biotischen Landschaftsfaktoren auch die abiotischen Wert- und Funktionselemente am Stand-
ort reprasentieren.

Es wird davon ausgegangen, dass mit der Kompensation fur die biotischen Landschaftsfakto-
ren auch die Beeintrdchtigungen von abiotischen Wert- und Funktionselementen abgedeckt
sind, vorausgesetzt, die ermittelten Ma3nahmen eignen sich fir eine solche multifunktionale
Kompensation. In diesem Fall herrscht zwischen den Kompensationsumfangen der biotischen
Landschaftsfaktoren und der abiotischen Wert- und Funktionselemente das Prinzip der Kom-
plementaritat, was zur Folge hat, dass fur die betroffenen abiotischen Werte und Funktionen
die Notwendigkeit eigener KompensationsmalRnahmen entféallt. Der Umfang der Ausgleichs-
und ErsatzmalBhahmen zur Kompensation der biotischen Landschaftsfaktoren entspricht in
diesem Falle dem Gesamtkompensationsumfang.

Bei der Suche nach geeigneten Flachen fir Kompensationsmaflinahmen wurde nach Moglich-
keit auf grol3flachige, rAumlich zusammenhangende Flachen zuriickgegriffen. Die dadurch er-
offnete Moglichkeit, MaRhahmen in raumlicher Nahe zueinander durchzufiihren, ist im Sinne
des Biotopverbundes gunstiger zu beurteilen als eine Vielzahl kleiner Einzelmal3nahmen. Die-
ses konzentrierte Vorgehen ist aber auch in Hinblick auf die Kriterien Flachenverfugbarkeit und
Dauerhaftigkeit wirkungsvoller. Bevorzugt werden daher MaRnahmen in bestehenden Oko-
konten, Flachenpools und groRraumigen EntwicklungsmalRnahmen realisiert. Die von der
Handlungsempfehlung formulierten funktionalen, raumlichen und zeitlichen Anforderungen an
KompensationsmalRnahmen werden mit dem fiir die EUGAL geplanten Kompensationskon-
zept berticksichtigt.

Die vorgesehenen Kompensationsmafinahmen auf den ausgewéahlten Kompensationsflachen
sind in den MaRnahmenblattern erlautert. Die Malinahmenblatter korrespondieren unmittelbar
mit den raumlichen Darstellungen auf den Kartenblattern im geeigneten MaRstab (An-
lage 12.2.5). Die jeweilige Blattnummer ist daher in den MaBhahmenblattern mit aufgefhrt.
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6.6 Kompensationshilanz

Insgesamt ergibt sich Uber den Trassenverlauf nach der Bertcksichtigung der Rekultivierung
der Arbeitsstreifenflachen fur die Erdgasfernleitung EUGAL in der Bilanzierung der Arten und
Biotope sowie der betroffenen Landschaftsfunktionen ein Kompensationsbedarf von 884.140
Werteinheiten (WEm?).

Fur die GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL ergibt sich nach der Bilanzierung der Arten
und Biotope sowie der betroffenen Landschaftsfunktionen ein Kompensationsbedarf von
828.211 Werteinheiten (WEm?).

Zusammengefasst betragt der Kompensationsbedarf in Sachsen, Planfeststellungsabschnitt
Chemnitz, somit 1.712.351 Werteinheiten (WEm?2). Diese Wertdifferenz wird durch auf3erhalb
des Eingriffsbereichs gelegene Ausgleichs- und ErsatzmalRhahmen kompensiert.

Zur Kompensation der EUGAL einschlielich GDRM-Anlage sind im Planfeststellungsab-
schnitt Chemnitz folgende Kompensationsmafinahmen vorgesehen:

Tabelle 10: Ubersicht KompensationsmaRnahmen

MaRnahme anrechenbare | Werteinheiten
Flache [m?] [WEm?Z]

CHO1-A Entsiegelung und Entwicklung einer Parkanlage 3.099 101.469
CHO2-E Entwicklung eines wildkrautreichen, extensiv genutzten 66.790 267.160
Ackers
CHO3-E Anlage von Hecken und Waldrand 14.700 44.100
CHO04-A/E Umwandlung von Fichtenforst in (Tannen-Fichten-) 37.415 336.735
Buchenwalder des Berglandes
CHO5-A Erstaufforstung von Laubwaldern mittlerer Standorte 12.000 180.000
CHO06-A Waldumwandlung 4.422 48.642
CHO7-A Waldumwandlung 7.500 105.000
CHO08-A Erstaufforstung von Bodensaurem (Tannen-Fichten) 9.700 174.600
Rotbuchenwald
CHO09-E Entwicklung einer Uferstaudenflur 7.744 77.440
CH10-E Wiederherstellung eines naturnahen Quellbereiches 129 2.193
CH11-E Umbau eines Birken-Ebereschenwaldes in einen 26.500 384.250
Bergmischwald
Kompensation gesamt 189.999 1.721.589

Nach der Handlungsempfehlung ist die Art der erforderlichen Kompensationsmal3nahmen in
erster Linie fachlich und planerisch zu begriinden. Naturschutzfachliche Ziele und die Verfug-
barkeit geeigneter MalRnahmen sind gegeneinander abzugleichen.

Fur die mit diesem Schritt erfolgende differenzierte tabellarische Gegenuberstellung der Wert-
minderung und ihres biotopbezogenen Ausgleichs bzw. der nicht ausgleichbaren Wertminde-
rungen und des biotopbezogenen Ersatzes kdnnen gemafl Handlungsempfehlung (dort Ar-
beitshilfe A16) die Formblatter F Il und F IV herangezogen werden.
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Die quantifizierende Bilanzierung zielt vor allem darauf ab, den notwendigen Umfang der fach-
lich und planerisch abgeleiteten Kompensationsmaf3nahmen gestutzt auf einheitliche Bezugs-
grofRen zu ermitteln. Sie dient dem nachvollziehenden Nachweis der Gleichwertigkeit ungleich-
artiger Kompensation. Die Quantifizierung der MalRnahmen kann die naturschutzfachlich
begriindete Ableitung der MaRhahmen dabei nicht ersetzen.

Im vorliegenden Fall erscheint diese tabellarische Gegeniberstellung auch deswegen nicht
zZielfiihrend, da den o0.a. Kompensationsmaflinahmen insgesamt 511 einzeln bilanzierten Ein-
griffsbereiche (vgl. Tabellen 1 bis 4 im Anhang) gegeniberstehen.

Als letzter Bilanzierungsschritt nach der Handlungsempfehlung werden dort (Formblatt 1V,
Spalte 55) die Ubertrage der einzelnen Teilbilanzen miteinander verrechnet. Danach stehen
hier dem Kompensationsbedarf von 1.712.351 Werteinheiten (WEm?) Kompensationsmal3-
nahmen im gleichen Umfang mit einer Gesamt-Wertsteigerung von 1.721.589 Werteinheiten
(WEm?2) gegenuber. Damit wird die erforderliche Kompensation fir das Vorhaben der Verle-
gung der EUGAL einschlieBlich der Errichtung der GDRM-Anlage vollstdndig nachgewiesen.
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7 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Gegenstand dieses Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) ist die geplante Erdgas-
fernleitung EUGAL (Europaische Gas-Anbindungsleitung) auf dem Planfeststellungsabschnitt
Chemnitz. Die Lange der EUGAL im Planfeststellungsabschnitt betragt ca. 54,1 Kilometer.

Der hier untersuchte Planfeststellungsabschnitt erstreckt sich Uber die Planungsregion Chem-
nitz. Er umfasst auch die Errichtung der GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) im Planfeststellungsverfahren ist Bestandteil
der Gesamtplanung der Vorhabentragerin. Auf die Inhalte der parallel erstellten Umweltgut-
achten zum Planfeststellungsantrag (v.a. der UVP-Bericht, der Artenschutzrechtliche Fachbei-
trag, die NATURA 2000-Vertraglichkeitsstudien, der Forstrechtliche Antrag sowie der Antrag
auf Naturschutzrechtliche Genehmigung) wird ausdricklich verwiesen.

Der LBP umfasst die Ermittlung, Bewertung und Bilanzierung des Eingriffs in Naturhaushalt
und Landschaftsbild durch die Verlegung der Trasse inklusive aller fir den Bau und den Be-
trieb erforderlichen temporaren (z. B. Baustellenzufahrten) und dauerhaften (Absperrstatio-
nen) technischen Einrichtungen auf der Grundlage der Eingriffsregelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) und der naturschutzrechtlichen Regelungen in Sachsen. Die
Eingriffsbewertung wird nach 'Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Ein-
griffen im Freistaat Sachsen' (SMUL 2003) durchgeftuihrt. Die Handlungsempfehlung sieht vor,
neben den Biotoptypen auch die anderen Schutzgiter der Eingriffsbewertung zuzufuhren.

Die fur die Verlegung der Leitung ebenfalls bendtigten temporaren Rohrlagerplatze sind nicht
Bestandteil dieses LBP, da die Rohrlagerplatze in einem eigenstandigen Baugenehmigungs-
verfahren beantragt werden.

Die Eingriffswirkung wird vorwiegend wahrend der Bauphase verursacht. Zum Bau der Leitung
werden die Biotopstrukturen im Arbeitsstreifen beseitigt, bestehende Nutzungen missen wah-
rend der Bauzeit eingestellt werden. Aufgrund des bandférmigen Eingriffs werden zahlreiche
linienhaften Biotopstrukturen durchschnitten. Der Arbeitsstreifen ist daher auch die Flache, die
vollstandig in die Eingriffsbilanzierung nach der Handlungsempfehlung eingeht. Dauerhaft tre-
ten Beeintrachtigungen nur kleinflachig im Bereich befestigter Stationsflachen auf.

Die Inwertsetzung der Biotoptypen folgt den Vorgaben der in der Handlungsempfehlung ent-
haltenen erweiterten Biotoptypenliste (Arbeitshilfe Al - Vorlaufige Biotoptypenliste Sachsen
mit Biotop- und Planungswert).

Es wird angestrebt, alle durch den Eingriff beanspruchte Biotoptypen gleichartig wiederherzu-
stellen. Bei hoherwertigen Biotoptypen ist durch die gleichartige Wiederherstellung auf der
Eingriffsflache noch kein gleichwertiger Ersatz gegeben. In diesen Fallen sind, Gber die Rekul-
tivierung der Eingriffsflache hinausgehend, auf Flachen auf3erhalb des Arbeitsstreifens geeig-
nete ErsatzmaRRnahmen durchzufiihren. Uber den gesamten Trassenverlauf im Planfeststel-
lungsabschnitt ergibt sich, nach der Bertcksichtigung der Trassenrekultivierung, flr den
Eingriff in die Lebensraumfunktion einschlieZlich der Wertminderung der Landschaftsfunktio-
nen (betroffen ist hier dem Boden mit seinen Funktionen Archivfunktion, Biotopentwicklungs-
funktion und Biotische Ertragsfunktion) insgesamt noch ein Kompensationsbedarf von 884.140
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Werteinheiten (WEm?). Fir die GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL ergibt sich ein Kom-
pensationsbedarf von 828.211 Werteinheiten (WEm?). Dem Gesamt-Kompensationsbedarf
von mindestens 1.712.351 Werteinheiten (WEm?) steht eine anzurechnende Kompensations-
leistung von 1.721.589 Werteinheiten (WEmM?2) gegenuber.

Die MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation des Eingriffs sind nicht Be-
standteil des Erlauterungstexts, sondern sind, unabhangig davon, ob sie in der Eingriffsbilan-
zierung des LBP, dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag oder fallweise in einer NATURA
2000-Vertraglichkeitsstudie fuRen, als Anlage 12.4 MalRnahmenblatter zu diesem LBP fir alle
Schutzgiter zusammengefasst. Auch die vorgesehenen Kompensationsmal3nahmen auf den
ausgewahlten Kompensationsflachen sind in den Mal3nhahmenblattern erlautert.

Im Ergebnis kdnnen alle vorhabenbedingten Eingriffe vermieden, vermindert oder kompensiert
werden.

Stand: 25.09.2017 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Seite 65 von 68
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GhR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

8 Literatur- und Quellenverzeichnis

Literatur und sonstige Quellen

Ad-hoc-AG Boden (2007). Methodenkatalog zur Bewertung naturlicher Bodenfunktionen, der
Archivfunktion des Bodens, der Nutzungsfunktion "Rohstofflagerstatte” nach BBSchG
sowie der Empfindlichkeit des Bodens gegentiber Erosion und Verdichtung. 2. Auflage.

Arbeitsgruppe Boden (2005). Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Auflage. Hannover.

Bayerisches Geologisches Landesamt / Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz (2003).
Das Schutzgut Boden in der Planung. Bewertung naturlicher Bodenfunktionen und Um-
setzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren. Munchen/Augsburg.

Blab, J. (1986): Grundlagen des Biotopschutzes fir Tiere. Ein Leitfaden zum praktischen
Schutz der Lebensrdume unserer Tiere. Hrsg. Bundesforschungsanstalt fir Natur-
schutz und Landschaftsékologie. Bonn-Bad Godesberg

Bundesamt flr Energiewirtschaft (1997). Richtlinien zum Schutz des Bodens beim Bau unter-
irdisch verlegter Rohrleitungen (Bodenschutzrichtlinien). Bern.

Bundesamt fur Umwelt (Hrsg.) (2015). Boden und Bauen. Stand der Technik und Praktiken.
Umwelt-Wissen Nr. 1508. Bern.

Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) (2016). Bodenerosion - Geféhr-
dung der Ressource Boden. (http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Ressourcen-
bewertung-management/Bodenerosion/Bodenerosion_node.html). Hannover

Bundesverband Boden (2004). Handlungsempfehlungen zur Gefahrenabwehr bei Bodenero-
sion. BVB-Merkblatt Band 1. St. Augustin.

Bundesverband Boden (2013). Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) - Leitfaden fir die Pra-
xis. BVB-Merkblatt Band 2. Bad Essen.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs (DVGW) (2016). Bodenschutz bei Planung und
Errichtung von Gastransportleitungen. Technischer Hinweis. Merkblatt DVGW G 451
(M). Bonn.

ELLENBERG, Heinz (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen aus tkologischer Sicht.
Ulmer, 4. Aufl.. Stuttgart

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV)
(1999): Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4:
Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen (RAS-LP
4). KoIn

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LANDSCHAFTSENTWICKLUNG LANDSCHAFTSBAU
(Hrsg.) (2001): ZTV Baumpflege — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Baumpflege. Bonn

Horn, R. & Hartge, K.-H. (2001). Gedanken zum Problem der Verdichtung von Ackerboden.
in: Bodenschutz 3/2001.

Seite 66 von 68 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

Ingenieurgemeinschaft fur Landwirtschaft und Umwelt (IGLU) (2017). Handlungsempfehlun-
gen fur ein Bodenschutzkonzept der geplanten Europaischen Gas-Anbindungsleitung
EUGAL. Unveroffentlichtes Gutachten. Gottingen

KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. 2.Auflage. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart

Neef, Andreas (2013): Gutachten zur Bilanzierung von OkokontomaRnahmen im Privatforst-
betrieb Heidenreich, MaRnahmenbereich "Zankheidenbachel". (unveroff.) Zwickau.

Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) (2013). Bodenfunktionsbewertung auf
regionaler und kommunaler Ebene. Leitfaden flur die Berticksichtigung der Belange des
vorsorgenden Bodenschutzes in der raumlichen Planung. GeoBerichte 26. Hannover

Landesamt fur Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume Schleswig-Holstein (2014). Leit-
faden Bodenschutz auf Linienbaustellen. Kiel.

Landesumweltamt Brandenburg (2003). Anforderungen des Bodenschutzes bei Planungs-
und Zulassungsverfahren im Land Brandenburg. Handlungsanleitung. Fachbeitrage
des Landesumweltamtes Heft Nr. 78 - Bodenschutz 1 -. Potsdam.

OBERDORFER, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. Aufl.. Stuttgart

Rosenkranz et al. (1994). Versuch einer Roten Liste natirlicher Béden zum Schutz von Sel-
tenheit und Naturndhe von Bdden. In: Bodenschutz: erganzbares Handbuch der Mal3-
nahmen und Empfehlungen fur Schutz, Pflege und Sanierung von Béden, Landschaft
und Grundwasser

Sachsisches Landesamt fiur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2013). Gefahrenabwehr
bei Bodenerosion. Arbeitshilfe. Fassung Mai 2009. Dresden.

Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2013). Erlauterung Erosi-
onsgefahrdungskarten Freistaat Sachsen. Dresden.

Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2017). Bodenschutzrecht
verlangt mehr als das Einhalten von Cross Compliance-Anforderungen. Dresden.

Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2016). Schadliche Boden-
verdichtung vermeiden. Schriftenreihe Heft 10. Dresden.

Sachsisches Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2009). Bodenbewertungs-
instrument Sachsen. Aktualisierung 2010. Dresden.

Sachsisches Ministerium fir Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) (2003). Handlungsempfeh-
lung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen. Dresden.

Schluchardt, B., Scholle, J., Beckmann, M. und Kulp, H.-G. (1999). Auswirkungen der Verle-
gung einer Gasfernleitung auf die Bodenfunktionen. Naturschutz und Landschaftspla-
nung 31 (6), S. 165-170.

Stand: 25.09.2017 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Seite 67 von 68
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GhR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

Gesetze und Verordnungen

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveran-
derungen und zur Sanierung von Altlasten - vom 17. Méarz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt
geandert am 27. September 2017 (BGBI. | S. 1966)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999, zuletzt geéan-
dert am 27. September 2017 (BGBI. | S. 1474)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege -
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | Nr. 51), zuletzt gedndert am 15.09.2017 (BGBI. | S. 1298)

DIN 18915 (2002). Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten. Berlin

DIN 19688 (2001). Ermittlung der mechanischen Belastbarkeit von Boden aus der Vorbelas-
tung. Berlin

DIN 19731 (1998). Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial. Berlin.

Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) - Gesetz tber Naturschutz und Land-
schaftspflege im Freistaat Sachsen - vom 06. Juni 2013 (S&chsGVBI. Nr. 8 S. 451),
zuletzt gedndert am 29.04.2015 (S. 349)

Seite 68 von 68 Teil D — Unterlage 12, Landschaftspflegerischer Begleitplan Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



	zurück zur Hauptseite
	1 Einleitung
	2 Rechtliche Grundlagen und Untersuchungsumfang
	2.1 Bundesnaturschutzgesetz
	2.2 Naturschutzrechtliche Regelungen in Sachsen
	2.3 Vorgehen und Untersuchungsumfang
	2.4 Beschreibung des Bauvorhabens
	2.5 Beschreibung des Untersuchungsraumes
	2.6 Voraussichtliche Auswirkungen des Vorhabens
	2.6.1 Baubedingte Wirkungen
	2.6.2 Anlagebedingte Wirkungen
	2.6.3 Betriebsbedingte Wirkungen


	3 Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs durch die Erdgasfernleitung EUGAL
	3.1 Bewertungsverfahren
	3.2 Eingriffsermittlung Arten und Biotope
	3.2.1 Bilanzierung flächenhafter Biotope
	3.2.2 Bilanzierung von Einzelbäumen

	3.3 Wertminderung von Landschaftsfunktionen
	3.3.1 Eingriff in die Bodenfunktionen
	3.3.2 Eingriff in die Lebensraum- und Verbundfunktionen
	3.3.3 Berücksichtigung der ästhetischen Funktion des Landschaftsbildes

	3.4 Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs
	3.5 Eingriff in Waldflächen
	3.6 Eingriff in die Fauna und ihre Habitate
	3.7 Naturschutzrechtlich geschützte Flächen
	3.8 Maßnahmenflächen Dritter im Trassenbereich

	4 Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs durch die GDRM Deutschneudorf-EUGAL
	4.1 Beschreibung der GDRM-Anlage
	4.1.1 Beschreibung des Bauvorhabens
	4.1.2 Voraussichtliche Auswirkungen des Vorhabens

	4.2 Eingriffsermittlung für die GDRM-Anlage
	4.2.1 Bilanzierung flächenhafter Biotope
	4.2.2 Wertminderung von Landschaftsfunktionen
	4.2.2.1 Eingriff in die Bodenfunktionen
	4.2.2.2 Eingriff in die Retentionsfunktion
	4.2.2.3 Berücksichtigung der ästhetischen Funktion des Landschaftsbildes

	4.2.3 Eingriff in Waldflächen
	4.2.4 Ermittlung des Gesamt-Kompensationsbedarfs


	5 Artenschutz
	5.1 Rechtliche Grundlagen
	5.2 Sonstige geschützte und gefährdete Arten
	5.3 Darlegung der möglichen artenschutzfachlichen Verbotstatbestände auf die einzelnen Artengruppen für die EUGAL
	5.3.1 Säugetiere
	5.3.2 Amphibien
	5.3.3 Reptilien
	5.3.4 Fische
	5.3.5 Tagfalter
	5.3.6 Libellen
	5.3.7 Käfer
	5.3.8 Ameisen
	5.3.9 Vögel
	5.3.10 Pflanzen

	5.4 Darlegung der möglichen artenschutzfachlichen Verbotstatbestände für die GDRM-Anlage
	5.5 Fazit

	6 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation des Eingriffs
	6.1 Allgemeine Hinweise
	6.2 Ausgleich der beeinträchtigten Lebensraumfunktionen
	6.3 Bodenschutzkonzept
	6.3.1 Verdichtungsempfindlichkeit und Durchmischung
	6.3.2 Erosionsgefährdung

	6.4 Pflegekonzept "Buntes Band" für die Leitungsschneise
	6.5 Kompensationsmaßnahmen
	6.6 Kompensationsbilanz

	7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
	8 Literatur- und Quellenverzeichnis

